ZH_OBERGERICHT LZ230008 vom 26. August 2024
ZH Obergericht, 2024-08-26, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_LZ230008
FR: ZH_OBERGERICHT LZ230008 du 26 août 2024
IT: ZH_OBERGERICHT LZ230008 del 26 agosto 2024
Erwägungen
E. 1
B._____ und der Beklagte und Berufungsbeklagte (nachfolgend: Beklag- ter) sind die unverheirateten Eltern der am tt.mm 2020 geborenen Klägerin und Berufungsklägerin (nachfolgend: Klägerin). Die elterliche Sorge sowie die alleinige Obhut liegen bei der Kindsmutter (Urk. 21 S. 3). Der Beklagte hat den Ausweis F; seine Staatsangehörigkeit ist unbekannt (Urk. 35/6).
E. 1.1
Trifft die Rechtsmittelinstanz einen neuen Entscheid, so entscheidet sie auch über die Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens (Art. 318 Abs. 3 ZPO).
E. 1.2
Die Vorinstanz setzte die Entscheidgebühr auf Fr. 3'600.– fest und auf- erlegte sie dem Beklagten. Zudem verpflichtete sie ihn, der Klägerin eine Parteien- tschädigung von Fr. 3'600.– zu bezahlen (Urk. 21 S. 20). Dies blieb unangefochten (siehe Urk. 20 S. 2) und ist nicht zu beanstanden. Die Dispositiv-Ziffern 6 bis 8 des angefochtenen Urteils sind daher zu bestätigen (Art. 318 Abs. 1 lit. a ZPO). 2. Kosten- und Entschädigungsfolgen des Berufungsverfahrens
E. 1.3
In der Berufungsschrift ist hinreichend genau aufzuzeigen, inwiefern der erstinstanzliche Entscheid in den angefochtenen Punkten als fehlerhaft zu betrach- ten ist bzw. an einem der genannten Mängel leidet. Das setzt (im Sinne einer von Amtes wegen zu prüfenden Eintretensvoraussetzung) voraus, dass der Berufungs- kläger die vorinstanzlichen Erwägungen bezeichnet, die er anficht, sich argumen- tativ mit diesen auseinandersetzt und mittels genügend präziser Verweisungen auf die Akten aufzeigt, wo die massgebenden Behauptungen, Erklärungen, Bestreitun- gen und Einreden erhoben wurden bzw. aus welchen Aktenstellen sich der geltend gemachte Berufungsgrund ergeben soll. Die pauschale Verweisung auf frühere Vorbringen oder deren blosse Wiederholung genügen nicht (siehe BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_751/2014 vom 28. Mai 2015, E. 2.1; BGer 5A_247/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 3.2). Was nicht oder nicht in einer den gesetzlichen Begrün- dungsanforderungen entsprechenden Weise beanstandet wird, braucht von der Rechtsmittelinstanz nicht überprüft zu werden; diese hat sich – abgesehen von of- fensichtlichen Mängeln – grundsätzlich auf die Beurteilung der Beanstandungen zu beschränken, die in der schriftlichen Begründung formgerecht gegen den erstin- stanzlichen Entscheid erhoben werden (siehe BGE 142 III 413 E. 2.2.4; BGer 5A_111/2016 vom 6. September 2016, E. 5.3; BGer 4A_258/2015 vom 21. Oktober 2015, E. 2.4.3; BGer 4A_290/2014 vom 1. September 2014, E. 3.1 und 5). Diese Grundsätze gelten auch im Bereich der unbeschränkten Untersuchungs- maxime (BGE 138 III 374 E. 4.3.1; BGer 5A_800/2019 vom 9. Februar 2021, E. 5.1).
E. 1.4
Für Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten – wie sie vor- liegend zu beurteilen sind – statuiert Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO den Untersu- chungs- und Offizialgrundsatz, weshalb das Gericht in diesem Bereich den Sach- verhalt von Amtes wegen erforscht und ohne Bindung an die Parteianträge ent-
- 10 - scheidet. Dabei kann die Offizialmaxime nicht nur zugunsten, sondern auch zulas- ten des Kindes gelten (BGer 5A_169/2012 vom 18. Juli 2012, E. 3.3). Dasselbe gilt bezüglich der Untersuchungsmaxime (BGE 148 III 270 E. 6.4 [S. 290] mit weiteren Hinweisen). In Verfahren, welche der umfassenden Untersuchungsmaxime unter- stehen, können die Parteien zudem im Berufungsverfahren neue Tatsachen und Beweismittel unbeschränkt vorbringen; Art. 317 Abs. 1 ZPO kommt nicht zum Tra- gen (BGE 147 III 301 E. 2.2; BGE 144 III 349 E. 4.2.1). 2. Anwendbares Recht
E. 2
Mit Eingabe vom 27. April 2022 machte die Klägerin bei der Vorinstanz ein Verfahren betreffend Unterhalt anhängig (Urk. 1). Mit Verfügung vom 9. Mai 2022 setzte die Vorinstanz dem Beklagten Frist zur Stellungnahme an und lud zur Verhandlung vom 26. August 2022 vor; gleichzeitig setzte sie beiden Parteien bzw. der Kindsmutter Frist an, um diverse Unterlagen einzureichen (Urk. 5). Der Be- klagte nahm die Verfügung am 19. Mai 2022 persönlich entgegen (Urk. 6/3). Nach- dem er sich weder hatte vernehmen lassen noch zur Hauptverhandlung erschienen war (Prot. I, S. 5), erliess die Vorinstanz das eingangs erwähnte Urteil zunächst in unbegründeter (Urk. 14) und anschliessend – auf Begehren der Klägerin (Urk. 17) – in begründeter Form (Urk. 18 = Urk. 21).
E. 2.1
Die Vorinstanz sprach der Klägerin vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Mai 2038 (Vollendung des 18. Altersjahrs) 15 x Fr. 1'375.– + 3 x Fr. 1'315.– + 187 x Fr. 1'375.– = Fr. 281'695.– zu (siehe Urk. 21 S. 18 f.). Die Klägerin verlangt eine Erhöhung auf 15 x Fr. 3'247.– + 10 x Fr. 3'526.– + 180 x Fr. 3'219.– = Fr. 663'385.– (siehe Urk. 20 S. 2). Die Differenz von Fr. 381'690.– bildet den Streitwert. Die Grundgebühr für die Entscheidgebühr beträgt Fr. 18'380.– (§ 12 Abs. 1 und 2 GebV OG und § 4 Abs. 1 GebV OG). Sie ist in Anwendung von § 4 Abs. 2 und 3 GebV OG auf Fr. 6'000.– herabzusetzen.
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E. 2.2
Gemäss dem vorliegenden Urteil erhält die Klägerin erheblich tiefere Ali- mente als jene, welche ihr die Vorinstanz zusprach (was im Übrigen zulässig ist [E. II.1.4.]); die Klägerin unterliegt demzufolge vollumfänglich. Es rechtfertigt sich nicht, die Prozesskosten nach Art. 107 Abs. 1 lit. c ZPO dem Beklagten aufzuerle- gen. Einerseits obsiegt er vollständig, andererseits hat er das Berufungsverfahren nicht in Gang gesetzt. Die Gerichtskosten sind daher in Anwendung von Art. 106 Abs. 1 ZPO der Klägerin aufzuerlegen. Bei ihr handelt es sich jedoch um ein heute vierjähriges Kind, das nicht selber über die Prozessführung entscheidet. Es verfügt über kein eigenes Vermögen und seine Eltern sind mittellos. Die ihm aufzuerlegen- den Gerichtskosten sind deshalb sofort abzuschreiben (siehe Art. 112 Abs. 1 ZPO).
E. 2.3
Parteientschädigungen sind keine zuzusprechen, der Klägerin infolge ih- res Unterliegens, dem Beklagten in Ermangelung eines entsprechenden Antrags (siehe Urk. 27). Es wird beschlossen: 1. Es wird vorgemerkt, dass die Dispositiv-Ziffer 1 der Verfügung und die Urteils- dispositiv-Ziffer 5 des Entscheids des Einzelgerichts im vereinfachten Verfah- ren am Bezirksgericht Horgen vom 26. August 2022 am 17. Mai 2023 in Rechtskraft erwachsen sind. 2. Das Begehren des Beklagten um Edition von Akten der Sozialhilfe und sämt- licher Bankauszüge ab dem 1. Januar 2023 der Kindsmutter wird abgewiesen. 3. Das Gesuch der Klägerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Berufungsverfahren wird abgeschrieben, soweit es sich auf die Gerichts- kosten bezieht. 4. Im Übrigen wird der Klägerin die unentgeltliche Rechtspflege für das Beru- fungsverfahren bewilligt. Bis zum 16. August 2023 wird ihr Rechtsanwalt MLaw X2._____ und ab dem 17. August 2023 Rechtsanwältin MLaw X1._____ als unentgeltliche Rechtsvertretung bestellt.
- 72 - 5. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Erkennt- nis. Es wird erkannt: 1. Die Dispositiv-Ziffern 1, 2, 3 und 4 des Urteils des Einzelgerichts im verein- fachten Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 26. August 2022 werden aufgehoben und durch folgende Fassung ersetzt: "1. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin folgende monatlichen Unter- haltsbeiträge zu bezahlen:  Vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Oktober 2022: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. November 2022 bis zum 28. Februar 2023: Fr. 977.– (da- von Fr. 0.– Betreuungsunterhalt; Manko: Fr. 1'116.–);  vom 1. März 2023 bis zum 30. April 2023: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. bis zum 31. Mai 2023: Fr. 60.– (davon Fr. 0.– Betreuungs- unterhalt; Manko: Fr. 2'033.–);  vom 1. bis zum 30. Juni 2023: Fr. 785.– (davon Fr. 0.– Betreuungs- unterhalt; Manko: Fr. 1'308.–);  vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Januar 2024: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024: Fr. 0.– (Manko: Fr. 676.–);  vom 1. August 2024 bis zum 31. Dezember 2024: Fr. 0.– (Manko: Fr. 1'193.–);
- 73 -  vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Juli 2032: Fr. 1'290.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt);  vom 1. August 2032 bis zum 31. Mai 2038: Fr. 1'235.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt);  vom tt.mm 2038 bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbil- dung: Fr. 423.–. Die Unterhaltsbeiträge sind an die Mutter der Klägerin zahlbar, und zwar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. Die Zahlungsmodalitäten gelten über die Volljährigkeit hinaus, solange das Kind im Haushalt der Mutter lebt und keine eigenen Ansprüche gegen- über dem Vater stellt bzw. keinen anderen Zahlungsempfänger bezeich- net. 2. Hinsichtlich der finanziellen Grundlagen, welche diesem Entscheid zu- grunde liegen, wird auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen. 3. [Ersatzlos gestrichen] 4. Die Unterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv-Ziffer 1 basieren auf dem Lan- desindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik, Stand Ende Juli 2024 von 107.5 Punkten (Basis Dezember 2020 = 100 Punk- te). Sie sind jeweils auf den 1. Januar jedes Jahres, erstmals auf den 1. Januar 2025, dem Stand des Indexes per Ende November des Vor- jahres anzupassen. Die Anpassung erfolgt nach folgender Formel: alter Unterhaltsbeitrag x neuer Index Neuer Unterhaltsbeitrag = alter Index Weist die zu Unterhaltsleistungen verpflichtete Partei nach, dass sich ihr Einkommen nicht im Umfang der Teuerung erhöht, so werden die Unter- haltsbeiträge gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nur proportional zur tatsächli- chen Einkommenssteigerung angepasst."
- 74 - 2. Das Gesuch der Klägerin um Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses für das Berufungsverfahren wird abgewiesen. 3. Die Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Urteils (Disposi- tiv-Ziffern 6 bis 8) werden bestätigt. 4. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 6'000.– festgesetzt. 5. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden der Klägerin auferlegt, jedoch sofort abgeschrieben. 6. Für das zweitinstanzliche Verfahren werden keine Parteientschädigungen zu- gesprochen. 7. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie an die Vorinstanz, je gegen Emp- fangsschein. Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen Akten an die Vorinstanz zurück. 8. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert
E. 3
Gegen dieses Urteil erhob die Klägerin innert Frist (siehe Urk. 19/1) Be- rufung mit den eingangs aufgeführten Rechtsbegehren (Urk. 20). Zudem stellte sie folgende prozessualen Anträge (Urk. 20 S. 3): "1. Der Berufungsbeklagte sei im Falle seiner Leistungsfähigkeit zu verpflichten, der Klägerin einstweilen einen Prozesskostenvor- schuss in der Höhe von CHF 5'000.00 zzgl. MwSt. sowie die Ge- richtskosten zu bezahlen; 2. Eventualiter sei der Berufungsklägerin die unentgeltliche Prozess- führung zu gewähren und ihr in der Person des Unterzeichneten ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen."
E. 3.1
Die Vorinstanz erwog, das Einkommen der Kindsmutter habe sich in- folge vorübergehender Lohnreduktion per August 2022 nachgewiesenermassen vermindert. Gemäss eigener Ausführungen der Kindsmutter werde diese Reduktion bis Herbst 2022 andauern. Es handle sich um eine erhebliche Veränderung, wel- cher mit der Schaffung einer zusätzlichen Phase Rechnung zu tragen sei. Entspre- chend werde als erste Phase der Zeitraum vom 1. Mai 2021 bis und mit Juli 2022 gewählt. Die Zeit ab dem 1. August 2022 bis und mit Oktober 2022 bilde die zweite Phase und die Zeit ab dem 1. November 2022 bis zum 18. Altersjahr respektive bis zum ordentlichen Abschluss einer angemessene Ausbildung der Klägerin die dritte Phase. Die Bildung weiterer Phasen sei vorliegend nicht angezeigt (Urk. 21 S. 6 f.).
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E. 3.2
Die Klägerin rügt, die Prognose der Vorinstanz habe sich rückwirkend als unzutreffend erwiesen. Leider sei die Kindsmutter nach wie vor krankgeschrie- ben. Aufgrund der langen Arbeitsunfähigkeit sei ihr Arbeitsverhältnis gekündigt wor- den. Sie rechne zwar damit, mit der Arbeitsfähigkeit schnell wieder eine Stelle als Pflegefachfrau zu finden; sie könne jedoch nicht zuverlässig abschätzen, wann sie wieder mit der Stellensuche beginnen könne. Zur Erkrankung komme zusätzlich erschwerend dazu, dass sie eine neue therapeutische Fachperson suchen müsse. Ihre Psychiaterin sei nämlich pensioniert worden. Es könne lediglich gehofft und vermutet werden, dass sie per Juni 2023 wieder arbeitsfähig sei (Urk. 20 Rz. 7).
E. 3.3
In seiner Eingabe vom 22. Juli 2023 führt der Beklagte aus, die Kinds- mutter erzähle in einem TikTok-Film, dass sie an einem Fest serviere. Dies zeige, dass sie entgegen ihren Angaben sehr wohl arbeitsfähig sei. Ausserdem werde sie kaum ohne Bezahlung arbeiten. Mehrmals jährlich sei sie ferienabwesend und bringe ihre Tochter in die Kita. Sie leiste sich ein Geburtstagsfest mit 32 Leuten, bei dem allein der Kuchen Fr. 150.– koste. Anscheinend verdiene sie Geld (Urk. 42 S. 6). In seiner Eingabe vom 2. November 2023 moniert der Beklagte, er kenne niemanden, der seine Kinder kostenintensiv fremdbetreuen lasse. Die Gegenseite schreibe, die Kindsmutter würde während der Fremdbetreuungszeit administrative Arbeiten erledigen. Es sei davon auszugehen, dass sie dies für das Kaffeegeschäft ihres Vaters tue und somit faktisch Lohn beziehe (Urk. 73 S. 5). Die Geldbezüge durch die Eltern seien eindeutig ein Lohn, welcher der Kindsmutter als Einkommen anzurechnen sei. Dazu kämen die Nebengehaltsleistungen wie Bezahlung der Wohnung, von Ferien und Partys (Urk. 73 S. 6). Die Klägerin führe in ihrer Stellung- nahme vom 2. April 2024 aus, sie arbeite 80 %. Am 23. Dezember 2023 habe sie jedoch Frau E._____ geschrieben, sie werde ab dem 1. Februar 2024 zu 100 % arbeiten (Urk. 100 S. 1 f.). Sie trage zudem einen Lebensstil nach aussen, der alles andere als bescheiden daherkomme, und bettle live auf TikTok (Urk. 100 S. 2).
E. 3.4
Die Klägerin entgegnet, die Kindsmutter habe bei der Feier eines Freun- des zwei Stunden an der Kasse ausgeholfen und dafür kostenlos Essen und Trin- ken bekommen. Sie habe keine weitere Bezahlung erhalten und keine Arbeitstätig- keit ausgeübt (Urk. 64 Rz. 11). Zutreffend sei, dass sie mit finanzieller Unterstüt-
- 12 - zung ihres Bruders und ihrer Eltern eine kleine Geburtstagsfeier für die Tochter organisiert habe. Sie selbst habe nur einen Teil bezahlen können. Dafür habe sie ein ganzes Jahr gespart (Urk. 64 Rz. 14). Teilweise erhalte sie Geschenke für sich und ihre Tochter wie den Urlaub in der Südtürkei. Bei den administrativen Arbeiten handle es sich nicht um Arbeiten für andere Personen. Die Kindsmutter habe sich seit der Geburt der Tochter um Gerichts- und KESB-Verfahren kümmern müssen, sie habe viele Arzttermine gehabt und sei auf Wohnungssuche. Es werde bestritten, dass sie für ihre Eltern gearbeitet und dafür in irgendeiner Form ein Einkommen erhalten habe (Urk. 77 Rz. 3). Die Kindsmutter sei seit vier Jahren auf der Suche nach einer günstigeren Wohnung. Dazu sei sie verpflichtet, da sie Sozialhilfe be- ziehe. Es sei aber mit Schulden, einem Kind und einem Hund schwierig, eine pas- sende Wohnung zu bekommen (Urk. 77 Rz. 4). Sie habe "jetzt" [am 22. November 2023] ein Pensum von 60 %. Sie arbeite im Schichtbetrieb, teilweise auch am Wo- chenende (Urk. 77 Rz. 5). Seit Februar 2024 arbeite sie vorübergehend mehr, da dieses Verfahren lange dauere und das Sozialamt nicht mehr bereit gewesen sei, sie weiter zu unterstützen. Im Moment sei dies nur für ein paar Monate mit Unter- stützung ihrer Eltern (zusätzliche Betreuung der Tochter) möglich. Die Belastung sei für alle sehr gross, sodass dies nur für kurze Zeit als Notlösung möglich sei. Sobald es eine Entscheidung und Unterstützung gebe, werde sie wieder 60 % ar- beiten (Urk. 90). Am 2. April 2024 ergänzt die Klägerin, die Kindsmutter arbeite vor- übergehend bis zur Entscheidung über die Unterhaltspflicht 80 %. Vom 1. Mai 2023 bis zum 20. September 2023 habe sie Sozialhilfe bezogen. Zudem erhalte sie rück- wirkend ab dem 1. Januar 2023 Überbrückungshilfe; diese erhalte sie aber nur bis zur Vollendung des vierten Lebensjahrs der Klägerin (Urk. 93 S. 2).
E. 3.5
% (siehe Art. 16 BVG und Art. 66 Abs. 1 BVG) selber zu tragen. Auch diese sind deshalb vom Bruttolohn abzuziehen. 83.5 % von Fr. 5'557.– entsprechen Fr. 4'640.–. Mit einem solchen Einkommen ist bei erfolgreicher Tätigkeit ungefähr ab Frühjahr 2026 (rund 2.5 Jahre nach der Gründung) zu rechnen. 9.5.2. Gemäss dem nationalen Lohnrechner (https://entsendung.ad- min.ch/Lohnrechner/home, besucht am 16. August 2024) beträgt der Medianlohn eines Angestellten ohne abgeschlossene Ausbildung im Detailhandel als Reini- gungs- oder Hilfskraft brutto Fr. 4'610.– pro Monat (Branche: 47 Detailhandel; Alter: 31; Dienstjahre: 0; Ausbildung: Ohne abgeschlossene Berufsausbildung; Stellung im Betrieb: Ohne Kaderfunktion; Berufsgruppe: 91 Reinigungspersonal und Hilfs- kräfte; Wochenstunden: 42; Kanton: Luzern). Abzuziehen wären die Sozialbeiträge von 13 %, sodass ein monatliches Nettoeinkommen von (gerundet) Fr. 4'000.– re- sultieren würde. Ein hypothetisches Lohneinkommen aus unselbständiger Er- werbstätigkeit kann nach einer Übergangsfrist von drei bis sechs Monaten ab Er- öffnung des Entscheids angerechnet werden (OGer ZH LZ230009 vom 25.05.2023, E. III.C.2.3.2.; OGer ZH LE220042 vom 08.05.2023, E. E.4.1.). 9.6. Das höhere Einkommen spricht für die Selbständigkeit. Dagegen spricht die längere Übergangsfrist, welche dem Beklagten einzuräumen wäre. Zudem be- stehen erhebliche Zweifel daran, dass der Beklagte als Selbständiger je in der Lage sein wird, ein solches Einkommen zu erzielen. So war er nach eigenen Angaben mit der Geschäftsführung der Reinigungsfirma G._____ GmbH überfordert (Urk. 27
- 27 - S. 2). Als Selbständigerwerbender muss er sich indessen nicht nur um die Ge- schäftsführung, sondern auch die Ausführung der Aufträge kümmern. Hinzu kommt, dass der Beklagte in der Zeit vom 25. August 2023 bis zum 31. März 2024 überhaupt keine Einnahmen mit seiner GmbH generieren konnte (Urk. 95 S. 2; Urk. 97/2). Vielmehr bezog er nach eigenen Angaben Gelder aus der Gesellschaft, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können (Urk. 95 S. 2). Am 15. April 2024 schrieb er, er habe nun erste Reinigungsaufträge ausführen können, habe aller- dings zu sehr tiefen Preisen offerieren müssen; er hoffe auf Folgeaufträge (Urk. 100 S. 1). Reinigungsfirmen leben von dauerhaften Kundenbeziehungen. Dem Beklag- ten gelang es innert acht Monaten seit der Gründung seiner GmbH nicht, eine oder mehrere solcher Kundenbeziehungen aufzubauen. Zwar kann man von einer sich im Aufbau befindlichen Gesellschaft nicht erwarten, dass nach kurzer Zeit bereits ein etablierter Kundenstamm besteht; von einem gewissen Umsatz darf man je- doch ausgehen, je weiter die Gründung zurückliegt. Bei der U._____ GmbH ist auch acht Monate nach der Gründung überhaupt kein Umsatz ersichtlich bzw. – betrach- tet man die monatlich Fr. 200.– für die Hauswartung an der V._____-strasse 19
- 28 - in D._____ (Urk. 100 S. 1) als solchen – von einem äusserst bescheidenen Umsatz auszugehen. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beklagte jemals in der Lage sein wird, als Selbständigerwerbender ein monatliches Nettoeinkommen von Fr. 4'640.– zu erwirtschaften. 9.7. Vor diesem Hintergrund wird er sich anstellen lassen müssen. Mit Blick auf seine fehlende Ausbildung und seine bisherige berufliche Laufbahn dürfte er nicht sofort eine Arbeit finden. Ihm ist deshalb eine Übergangsfrist bis zum 31. De- zember 2024 einzuräumen. Ab dem 1. Januar 2025 ist ihm ein monatliches Ein- kommen von netto Fr. 4'000.– anzurechnen. Für die Zeit vom 1. August 2023 bis zum 31. Dezember 2024 ist davon auszugehen, dass er kein oder kein Einkommen erzielt, welches sein betreibungsrechtliches Existenzminimum übersteigt. Zu be- rücksichtigen ist, dass der Beklagte ein vorläufig aufgenommener Ausländer mit Ausweis F ist (Urk. 35/6). Er unterliegt damit der Quellensteuer (§ 101 Abs. 1 StG LU; Art. 83 Abs. 1 DBG) und zwar dem Tarifcode A (§ 1 Abs. 1 lit. a QStV LU). Es ist nicht davon auszugehen, dass er kirchensteuerpflichtig ist. Bei einem monatli- chen Bruttoeinkommen von Fr. 4'600.– (E. II.9.5.2.) beträgt die Quellensteuer 7.87 % (https://steuern.lu.ch/-/media/Steuern/Dokumente/Quellensteuer/2024/Ta- rif2024_A_B_ohne_Kirchensteuer.pdf?rev=2cf06c96a0894cdba0282b32e7e8c36 b&hash=E449ED4A130711A551ED908F60BF7CB1, besucht am 16. August 2024). Die Quellensteuer wird auf den Bruttoeinkünften berechnet (§ 102 Abs. 1 StG LU; Art. 84 Abs. 1 DBG), wobei der kantonale Tarif auch die direkte Bundes- steuer enthält (Art. 85 Abs. 5 DBG). Die Quellensteuer beläuft sich vorliegend (ge- rundet) auf Fr. 360.– (7.87 % von Fr. 4'600.–). Das effektive Nettoeinkommen be- trägt demzufolge Fr. 3'640.–. 10. Einkommen des Beklagten: Zusammenfassung 10.1.Der Beklagte verfügte in der Vergangenheit über folgende Einkommen: Monat Lohn / Ver- Sozialhilfe Zuwendun- Summe Verweis kaufserlös gen Mai 2021 Fr. 1'326.– Fr. 1'326.– E. II.7.3.2.
- 29 - Juni 2021 Fr. 1'326.– Fr. 1'326.– E. II.7.3.2. Juli 2021 Fr. 1'322.– Fr. 1'322.– E. II.7.3.2. August 2021 Fr. 1'280.40 Fr. 1'280.40 E. II.7.3.2. Sept. 2021 Fr. 1'280.40 Fr. 1'280.40 E. II.7.3.2. Oktober 2021 Fr. 1'280.40 Fr. 1'280.40 E. II.7.3.2. Nov. 2021 Fr. 1'280.40 Fr. 1'280.40 E. II.7.3.2. Dez. 2021 Fr. 0.– Januar 2022 Fr. 0.– Februar 2022 Fr. 0.– März 2022 Fr. 0.– April 2022 Fr. 0.– Mai 2022 Fr. 1'262.– Fr. 1'262.– E. II.7.2.2. Juni 2022 Fr. 1'262.– Fr. 1'262.– E. II.7.2.2. Juli 2022 Fr. 1'262.– Fr. 1'262.– E. II.7.2.2. August 2022 Fr. 1'262.– Fr. 1'262.– E. II.7.2.2. Sept. 2022 Fr. 1'262.– Fr. 1'262.– E. II.7.2.2. Oktober 2022 Fr. 1'262.– Fr. 1'262.– E. II.7.2.2. Nov. 2022 Fr. 1'617.– Fr. 1'927.– Fr. 3'544.– E. II.5.4., II.7.2.2. Dez. 2022 Fr. 1'617.– Fr. 1'927.– Fr. 3'544.– E. II.5.4., II.7.2.2. Januar 2023 Fr. 1'617.– Fr. 1'927.– Fr. 3'544.– E. II.5.4., II.7.2.2.
- 30 - Februar 2023 Fr. 1'617.– Fr. 1'927.– Fr. 3'544.– E. II.5.4., II.7.2.2. März 2023 Fr. 1'617.– Fr. 1'617.– E. II.5.4. April 2023 Fr. 1'617.– Fr. 0.– Fr. 1'617.– E. II.5.4., II.7.3.2. Mai 2023 Fr. 2'182.– Fr. 636.65 Fr. 2'819.– E. II.7.3.2., II.8.2. Juni 2023 Fr. 2'182.– Fr. 1'362.– Fr. 3'544.– E. II.7.3.2., II.8.2. Juli 2023 Fr. 2'182.– Fr. 2'182.– E. II.8.2. August 2023 Fr. 2'182.– Fr. 2'182.– E. II.8.2. Sept. 2023 Fr. 0.– Oktober 2023 Fr. 0.– Nov. 2023 Fr. 0.– Dez. 2023 Fr. 0.– 10.2.Vom 1. September 2023 bis zum 31. Dezember 2024 ist von keinem Nettoeinkommen des Beklagten auszugehen, das sein betreibungsrechtliches Existenzminimum übersteigt. Ab dem 1. Januar 2025 ist ihm ein monatliches Net- toeinkommen von Fr. 3'640.– anzurechnen (E. II.9.7.). 11. Grundbetrag, Miete, Schuldenzahlung und Haustier des Beklagten 11.1.Die Vorinstanz gestand dem Beklagten einen Grundbetrag von Fr. 1'200.– zu. Für das Wohnen rechnete sie ihm Fr. 1'000.– an (Urk. 21 S. 9). Sie erwog, die Wohnkosten des Beklagten seien zu schätzen. Realistischerweise sei in der Region W._____ mit monatlichen Wohnkosten von Fr. 1'000.– zu rechnen (Urk. 21 S. 10).
- 31 - 11.2.Die Klägerin rügt, gemäss den Aussagen ihrer Mutter sei unklar, wie die Wohnverhältnisse des Beklagten seien. Bis anhin habe er mit seinem Bruder zu- sammengewohnt. Mangels Mitwirkung sei zu seinen Ungunsten davon auszuge- hen, dass dies nach wie vor der Fall sei. Folglich sei sein Grundbetrag auf Fr. 1'100.– festzulegen (Urk. 20 Rz. 19). Es sei unklar, auf welcher Grundlage die Vorinstanz Wohnkosten von Fr. 1'000.– geschätzt habe. Die monatlichen Mietkos- ten für 1-Zimmerwohnungen betrügen im Raum D._____ gemäss Internetrecher- chen nur Fr. 700.– bis Fr. 900.–. Ohnehin sei aber davon auszugehen, dass der Beklagte in einer Wohngemeinschaft lebe. Folglich wären maximal Wohnkosten von Fr. 700.– angemessen. Aus dem Internetauftritt der G._____ Reinigungsfirma ergebe sich, dass diese an der Adresse des Beklagten tätig sei. Folglich seien die entsprechenden Mietkosten in deren Erfolgsrechnung ausgewiesen und fielen die- ser an. Damit habe der Beklagte keine Mietkosten (Urk. 20 Rz. 20). Es werde be- stritten, dass der Bruder des Beklagten erst seit dem 1. September 2023 bei ihm wohne. Es sei lebensfremd, dass er bis anhin allein in einer 3-Zimmerwohnung gelebt habe. Da der Beklagte mit seinem Bruder zusammenwohne und sich die Miete teile, seien ihm Fr. 670.– für Mietkosten anzurechnen (Urk. 72 Rz. 5). 11.3.Der Beklagte entgegnet, die Miete seiner Wohnung betrage Fr. 1'340.–. Dies sei viel Geld, weshalb er abkläre, ob er nicht eine günstigere Wohnung finde (Urk. 27 S. 2). Am 7. Juni 2023 ergänzt er auf Nachfrage, dass er alleine wohne (Urk. 33 S. 2). Am 28. September 2023 teilt er mit, seit dem 1. September 2023 wohne sein Bruder AA._____ bei ihm. Die Septembermiete habe er – der Beklagte – bezahlt, den Oktober werde sein Bruder bezahlen. Danach sei vorgesehen, dass sie sich die Miete hälftig teilten (Urk. 66 S. 4; siehe Urk. 95 S. 2). Der Grundbetrag von Fr. 1'100.– pro Monat reiche nicht. Zu berücksichtigen seien sodann monatli- che Rückzahlungsraten von Fr. 523.30 an die Gemeinde D._____ bis Mai 2024 so- wie Fr. 150.– pro Monat für Hunde-Unterhalt (Urk. 79 S. 2). 11.4.Zunächst ist auf den Grundbetrag und die Miete einzugehen: 11.4.1. Für die Bedarfsermittlung sind die "Richtlinien der Konferenz der Be- treibungs- und Konkursbeamten der Schweiz für die Berechnung des betreibungs- rechtlichen Existenzminimums" massgebend (BGE 147 III 265 E. 7.2). Diese ge-
- 32 - stehen einem alleinstehenden Schuldner einen Grundbetrag von Fr. 1'200.– zu. Verfügen Partner des in einer kinderlosen, kostensenkenden Wohn-/Lebensge- meinschaft lebenden Schuldners ebenfalls über Einkommen, ist der Ehegatten- Grundbetrag von Fr. 1'700.– einzusetzen und in der Regel (aber maximal) auf die Hälfte herabzusetzen (BlSchK 2009, S. 193). Massgeblich für die Anwendung des Ehepaaransatzes ist, dass die Hausgemeinschaft partnerschaftlicher Natur ist; lebt der Schuldner mit einer anderen Person im gemeinsamen Haushalt, kann nicht der hälftige Ehepaaransatz als Grundbetrag eingesetzt werden; die betreffende Tatsa- che darf einzig bei den Wohnkosten und gegebenenfalls durch einen kleinen Abzug beim Grundbetrag für einen alleinstehenden Schuldner berücksichtigt werden (BGE 144 III 502 E. 6.6). Es rechtfertigt sich, einem alleinstehenden Schuldner in Wohngemeinschaft nicht partnerschaftlicher Natur einen Grundbetrag von Fr. 1'100.– zuzubilligen (Fabia Nyffeler, Der Volljährigenunterhalt, Voraussetzun- gen, Bemessung und Durchsetzung, Diss. Freiburg, 2023, Rz. 801). 11.4.2. Aus dem Mietvertrag ist ersichtlich, dass der Beklagte seit dem 1. De- zember 2020 alleine eine 3-Zimmerwohnung für monatlich brutto Fr. 1'340.– (Fr. 1'140.– Nettomiete und Fr. 200.– Nebenkostenpauschale) an der V._____- strasse 19 [in W._____] mietet (Urk. 29/7). Für die klägerische Behauptung, wo- nach die Miete über die die Reinigungsfirma G._____ GmbH bezahlt wurde bzw. bezahlt wird, gibt es keine Beweise. So hatte die Gesellschaft gemäss Handelsre- gisterauszug ihren Sitz nie am Wohnsitz des Beklagten. Es ist sodann zumindest teilweise belegt, dass der Beklagte seine Miete entweder selber bezahlte oder aber von einer unbekannten Drittperson bezahlen liess (Urk. 29/1/7 S. 1; Urk. 35/3). Durch den Untermietvertrag ist schliesslich belegt, das AA._____ seit dem 1. Sep- tember 2023 Untermieter des Beklagten ist und Fr. 710.– (zuzüglich hälftige Ne- benkosten) pro Monat bezahlt (Urk. 80). 11.4.3. Zusammenfassend ist bis Ende August 2023 von einem Grundbetrag von Fr. 1'200.– und einer Miete von Fr. 1'340.– auszugehen. Ab dem 1. September 2023 beträgt der Grundbetrag Fr. 1'100.–. Die Nettomiete beläuft sich auf Fr. 1'140.– - Fr. 710.– = Fr. 430.–, die Nebenkosten auf Fr. 200.– / 2 = Fr. 100.–.
- 33 - Insgesamt ist ab dem 1. September 2023 somit von Wohnkosten von Fr. 530.– aus- zugehen. 11.5.Zu den Rückzahlungsraten ist Folgendes festzuhalten: 11.5.1. Beträge für angemessene Schuldentilgung können unter gewissen Voraussetzungen im familienrechtlichen Existenzminimum berücksichtigt werden (BGE 147 III 265 E. 7.2). Dies ist der Fall, wenn es sich um regelmässig abbezahlte Schulden handelt, welche die Ehegatten für den gemeinsamen Lebensunterhalt aufgenommen hatten oder für welche sie solidarisch haften; persönliche, nur einen der Ehegatten treffende Schulden gegenüber Dritten (auch gegenüber dem Fiskus) gehen der familienrechtlichen Unterhaltspflicht demgegenüber nach. Sie gehören deshalb nicht zum Existenzminimum, können jedoch nach dem Ermessen des Sachgerichts im Rahmen einer allfälligen Überschussverteilung berücksichtigt wer- den (BGer 5A_1032/2019 vom 9. Juni 2020, E. 3.2; BGer 5A_780/2015 vom 10. Mai 2016, E. 2.7). 11.5.2. Vor dem Hintergrund der vorstehenden Erwägung können Schulden bei unverheirateten Eltern nie im Bedarf berücksichtigt werden. Im Übrigen kann der Bedarf des Beklagten bei den vorliegenden finanziellen Verhältnissen nicht auf das familienrechtliche Existenzminimum erweitert werden. 11.6.Kosten für Haustiere können nicht als separate Bedarfsposition berück- sichtigt werden (siehe BlSchK 2009, S. 193 ff.). Sie sind aus dem Grundbetrag oder aus dem Überschussanteil zu bezahlen. 12. Versicherungskosten des Beklagten 12.1.Die Vorinstanz erwog, soweit es die finanziellen Verhältnisse zuliessen, würden im Bedarf Kosten für die Hausrat- und Privathaftpflichtversicherung ange- rechnet. Beim Beklagten sei gerichtsüblich der Betrag von Fr. 30.– einzusetzen (Urk. 21 S. 12).
- 34 - 12.2.Die Klägerin rügt, die Versicherungskosten von Fr. 30.– seien nicht aus- gewiesen. Ohnehin wären sie aufgrund des Mehrpersonenhaushalts nur anteils- mässig anzurechnen (Urk. 20 Rz. 21). 12.3.Soweit es die finanziellen Verhältnisse zulassen, ist das betreibungs- rechtliche auf das familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern. Zu letzterem gehört eine Versicherungspauschale (BGE 147 III 265 E. 7.2). Der Sinn und Zweck einer Pauschale besteht darin, dass sie auch ohne Nachweis zu berücksichtigen ist. Fr. 30.– sind für die Versicherungspauschale gerichtsüblich (OGer ZH LY210016 vom 20.04.2022, E. III.5.3 [S. 26]). 12.4.Die Klägerin führt nicht aus, wie hoch die anteilsmässige Versicherungs- pauschale sein soll (Urk. 20 Rz. 21). Damit genügt sie den Begründungsanforde- rungen nicht (E. II.1.3.). Auch inhaltlich dringt sie nicht durch: Die Privathaftpflicht- versicherung lässt sich auch in einem Mehrpersonenhaushalt nicht einfach halbie- ren.
E. 3.5.1
Bezieht die unterhaltsberechtigte Person Sozialhilfe, so ist diese im Rahmen der Unterhaltsberechnung nicht als Einkommen zu berücksichtigen. Die Sozialhilfe geht nämlich der familienrechtlichen Unterhaltspflicht nach (BGE 148 III 270 E. 6.5; BGer 5A_666/2020 vom 7. Juli 2021, E. 4.1; BGer 5A_158/2010 vom 25. März 2010, E. 3.2).
- 13 -
E. 3.5.2
Kinder nicht verheirateter Eltern haben während des Verfahrens zur Re- gelung des Unterhalts Anspruch auf Überbrückungshilfe ihrer Wohnsitzgemeinde (§ 24 Abs. 1 KJHG). Diese bemisst sich grundsätzlich nach der Höhe des voraus- sichtlichen Unterhaltsbeitrags und wird ausbezahlt, bis ein vollstreckbarer Unter- haltstitel vorliegt, längstens aber, bis das Kind das vierte Altersjahr vollendet hat (§ 24 Abs. 2 KJHG). Aus § 27 Abs. 1 lit. e AlimV ergibt sich, dass die Überbrü- ckungshilfen zurückzuerstatten sind. Demzufolge handelt es sich nicht um Einkom- men.
E. 3.6
Die Kindsmutter bezog vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Januar 2024 Sozialhilfe (Urk. 94/2). Es sind demzufolge entgegen dem Beklagten keine Anhalts- punkte ersichtlich, dass sie über TikTok namhafte Beträge generierte oder sonstwie über ein Einkommen verfügte. Das Begehren des Beklagten um Edition von Akten der Sozialhilfe und sämtlicher Bankauszüge ab dem 1. Januar 2023 (Urk. 100 S. 2) ist demzufolge abzuweisen.
E. 3.7
Zu prüfen ist, wie hoch das Erwerbseinkommen der Kindsmutter ab dem 1. Mai 2021 war:
E. 3.7.1
Die Vorinstanz erwog, die Kindsmutter habe vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Juli 2022 bei der F._____ AG durchschnittlich Fr. 3'440.– (exklusive Kinderzu- lagen, inklusive Anteil 13. Monatslohn) verdient. Ab dem 1. August 2022 habe sich das Einkommen auf Fr. 2'810.– reduziert (Urk. 21 S. 6–8). Dies blieb unangefoch- ten (siehe Urk. 20 Rz. 7 f.). Die Kürzung erfolgte bei gleichbleibendem Pensum und gleichbleibendem Bruttomonatslohn (siehe Urk. 4/6; Urk. 11A/1); deshalb ist mit der Kindsmutter (Prot. I, S. 6) davon auszugehen, dass sie auf die Krankheit zu- rückzuführen war. In den Fr. 2'810.– ist kein Anteil des 13. Monatslohns enthalten (Urk. 11A/1). Letzteren erhielt die Kindsmutter mit dem Lohn des Novembers 2022; er belief sich auf Fr. 1'581.– (Urk. 24/11) oder Fr. 132.– pro Monat. Das durch- schnittliche Einkommen betrug vom 1. August 2022 bis zum 31. Januar 2023 (Fr. 3'009.85 + 2'649.05 + Fr. 2'658.95 + Fr. 4'277.50 - Fr. 1'580.65 + Fr. 3'297.25 + Fr. 3'571.25) / 6 - Fr. 200.– = Fr. 2'781.– exklusive Anteil 13. Monatslohn und exklusive Kinderzulagen, welche monatlich Fr. 200.– betragen und zusätzlich be- zahlt werden (Urk. 11A/1; Urk. 24/11). Addiert man den Anteil 13. Monatslohn, re-
- 14 - sultieren Fr. 2'913.–. Von diesem Betrag ist auch für die Zeit vom 1. Februar 2023 bis 30. April 2023 auszugehen. Per 30. April 2023 löste die F._____ AG das Ar- beitsverhältnis auf (Urk. 24/5). Hintergrund war die lange Arbeitsunfähigkeit der Kindsmutter (Urk. 20 Rz. 7). Die Vorinstanz ging von Kinderzulagen von Fr. 200.– aus (Urk. 21 S. 12), was auch für die Zeit vom 1. August 2022 bis zum 30. April 2023 zutreffend ist (siehe Urk. 11A/1; Urk. 24/11).
E. 3.7.2
Vom 1. Mai 2023 bis zum 30. September 2023 bezog die Kindsmutter nur Sozialhilfe (Urk. 93 S. 2; Urk. 94/2). Es ist nicht ersichtlich, dass sie betreuungs- bedingt nicht gearbeitet hätte; vielmehr war die Erwerbslosigkeit auf eine Erkran- kung zurückzuführen (Urk. 20 Rz. 7). Die Kinderzulagen von Fr. 200.– pro Monat wurden auch in dieser Zeit ausbezahlt (Urk. 94/1).
E. 3.7.3
Per 1. Oktober 2023 begann die Kindsmutter bei der Herberge zur Hei- mat als Nachtwache zu arbeiten. Das Salär beträgt bei einem Pensum von 100 % monatlich Fr. 6'783.– brutto (zuzüglich 13. Monatslohn; Urk. 91/1). Vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. Januar 2024 arbeitete die Klägerin in einem Pensum von 60 % und verdiente durchschnittlich (Fr. 3'701.50 + Fr. 4'775.55 - Fr. 997.50 + Fr. 3'888.70 + Fr. 4'087.75) / 4 - Fr. 200.– x 13 / 12 = (gerundet) Fr. 3'969.– netto (inklusive 13. Monatslohn, exklusive Kinderzulagen) pro Monat (Urk. 91/2). Ab dem 1. Februar 2024 arbeitete die Kindsmutter in einem Pensum von 80 %. Auszuge- hen ist von einem durchschnittlichen monatlichen Einkommen (inklusive 13. Mo- natslohn) von Fr. 5'052.90 x 13 / 12 = Fr. 5'474.– (siehe Urk. 91/2). Die Arbeitge- berin der Kindsmutter bezahlt auch die monatlichen Kinderzulagen von derzeit Fr. 200.– (Urk. 91/2).
E. 3.8
Ab dem 1. August 2024 (Eintritt der Klägerin in den Kindergarten; E. II.14.6.) ist bei der Kindsmutter von einem Pensum von 60 % und einem monat- lichen Nettolohn von Fr. 3'969.– auszugehen (siehe Urk. 90). Mit dem Eintritt der Klägerin in die Sekundarschule per 1. August 2032 ist der Kindsmutter nach dem Schulstufenmodell bei einem Pensum von 80 % ein Nettoeinkommen von Fr. 5'474.– und per tt.mm 2036 (Vollendung des 16. Altersjahrs der Klägerin) bei einem Pensum von 100 % ein solches von Fr. 5'474.– / 80 x 100 = Fr. 6'843.– an- zurechnen (BGE 144 III 481 E. 4.7.6).
- 15 - 4. Einkommen des Beklagten: Reinigungsfirma G._____ GmbH / Coiffeur- salon
E. 4
Mit Verfügung vom 29. März 2023 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um die Berufung zu beantworten (Urk. 26). Die entsprechende Eingabe, welche der Beklagte als "Anschlussberufung" bezeichnete, datiert vom 14. April 2023 (Urk. 27). Mit Beschluss vom 10. Mai 2023 trat die Kammer auf die Anschlussbe-
- 7 - rufung nicht ein. Zugleich setzte sie dem Beklagten Frist an, um diverse Fragen zu beantworten und Unterlagen einzureichen (Urk. 30). Mit Eingabe vom 7. Juni 2023 liess er sich vernehmen (Urk. 33). Mit Verfügung vom 13. Juni 2023 wurde der Klä- gerin Frist angesetzt, um sich zur Berufungsantwort und zur Stellungnahme vom
E. 4.1
Die Vorinstanz erwog, die Klägerin mache geltend, über das Einkommen des Beklagten keine Kenntnisse zu haben. Er werde aber nicht mehr vom Sozial- amt unterstützt und sei in der Lage, für seinen Unterhalt selber aufzukommen. Die Familie des Beklagten verfüge über diverse Ladenlokale und es sei daher davon auszugehen, dass er nun dort arbeite. Ihm sei als Einkommen der gemäss Erhe- bung des Bundesamtes für Statistik errechnete durchschnittliche Bruttolohn (inklu- sive 13. Monatslohn etc.) für Stellen ohne Kaderfunktion in der Region Zentral- schweiz im Detailhandel in der Höhe von Fr. 5'200.– anzurechnen. Die Kindsmutter habe zur Einkommenssituation des Beklagten auf Befragen ausgeführt, er werde seit Oktober 2021 nicht mehr vom Sozialamt unterstützt und sei ihres Wissens selb- ständig erwerbstätig. Er führe während den begleiteten Besuchen regelmässig Te- lefonate, weshalb sie davon ausgehe, dass er eine leitende Funktion habe (Urk. 21 S. 7). Der Beklagte habe sich nicht vernehmen lassen und keine Belege einge- reicht. Daher sei den klägerischen Ausführungen folgend auf den statistischen Lohnrechner abzustellen und ihm ein monatliches Einkommen von Fr. 5'200.– brutto bzw. Fr. 4'150.– netto anzurechnen (Urk. 21 S. 8).
E. 4.2
Die Klägerin rügt, sie habe weitere Beweismittel vorgelegt, welche eine selbständige Tätigkeit bei der G._____ Reinigungsfirma nahelegten. Einerseits be- diene sich der Beklagte auch heute noch eines Geschäftsautos, auf welchem seine Telefonnummer ersichtlich sei, andererseits entspreche auch die Telefonnummer und Adresse gemäss dem Internetauftritt der G._____ Reinigungsfirma derjenigen des Beklagten. Schliesslich kümmere er sich gemäss Aussagen der Kindsmutter auch am Wochenende um Aufträge (Urk. 20 Rz. 10). Die Firma "G._____" stelle ein Indiz für die selbständige Tätigkeit des Beklagten dar, zumal G._____ seinen Initialen entspreche und er bereits im Jahr 2018 mit den gleichen Initialen einen Coiffeursalon eröffnet habe (Urk. 20 Rz. 11). Die Vorinstanz habe sich nicht auf die "neuen" bzw. anlässlich der Hauptverhandlung vorgebrachten Behauptungen ge- stützt, sondern auf jene in der Klage vom 27. April 2022. Diese seien indessen überholt gewesen bzw. hätten sich als unzutreffend erwiesen. Eine ausländische Führungskraft im Reinigungswesen mit gefestigtem Aufenthalt erziele gemäss dem
- 16 - statistischen Lohnrechner in der Region Zentralschweiz ein monatliches Bruttoein- kommen von durchschnittlich Fr. 6'762.– (Urk. 20 Rz. 12). Der Beklagte habe sich während des gesamten (vorinstanzlichen) Verfahrens nicht vernehmen lassen. Erst nach Zustellung des begründeten Entscheides habe er sich offenbar veranlasst ge- sehen, sich zu äussern. Er anerkenne, Geschäftsführer der G._____ Reinigungs- firma gewesen zu sein. Unzutreffend sei indessen die Behauptung, die G._____ Reinigungsfirma habe mittlerweile Konkurs angemeldet. Ebenfalls sei unzutreffend, dass der Beklagte gesundheitlich angeschlagen oder gar eine schwere Operation gehabt haben solle. Schliesslich sei auch die Einkommensschätzung durch die Be- hörden nicht beweistauglich, zumal der Beklagte seine Einkommensverhältnisse mutmasslich nie korrekt deklariert habe. Es sei nicht einmal das Einkommen aus der G._____ Reinigungsfirma ersichtlich, obwohl er ja gemäss eigenen Ausführun- gen dort als Geschäftsführer tätig sei bzw. gewesen sei (Urk. 20 Rz. 15). In ihrer Replik ergänzt die Klägerin, der Beklagte weigere sich beharrlich, seine tatsächli- chen Einkommens- und Vermögensverhältnisse bekannt zu geben. Mangels ande- rer Angaben sei deshalb auf die statistischen Durchschnittswerte des nationalen Lohnrechners abzustellen (Urk. 37 Rz. 4). Die Umstände rund um den Coiffeursa- lon G._____ seien suspekt. Der Umstand, dass dieser offenbar vom Bruder des Beklagten betrieben werde, belege, dass die Familie sehr wohl über diverse Ge- schäftslokale verfüge. Es leuchte sodann nicht ein, weshalb H._____ ein Lokal mit den Initialen des Beklagten führen sollte, ohne dass letzterer daran beteiligt sei. In der Summe seien die gegnerischen Ausführungen schlichtweg unglaubhaft. Die fehlende Mitwirkung sei dahingehend zu würdigen, dass das in der Berufung gel- tend gemachte Einkommen möglich und zumutbar sei (Urk. 37 Rz. 6).
E. 4.3
Der Beklagte erwidert, die (von der Klägerin) dargelegten Einkommens- verhältnisse seien weit von den Tatsachen entfernt. Er sei mit Hundewelpen be- schäftigt gewesen und habe keiner Arbeit nachgehen können. Er habe nur ein Post- konto. Daraus seien seine Vermögensverhältnisse ersichtlich. Er sei darauf ange- wiesen gewesen, bei Freunden und Familie Geld für Miete und Essen auszuleihen. Aus dem Betreibungsregisterauszug sei ersichtlich, dass ihn eine grosse finanzielle Last drücke (Urk. 27 S. 1). Es stimme nicht, dass seine Eltern mehrere Ladenlokale besässen, in welchen er arbeite. Die auf dem Auto der Reinigungsfirma G._____
- 17 - GmbH aufgeführte Telefonnummer sei seit ungefähr einem Jahr nicht mehr in Be- trieb, da man die Rechnung dafür nicht habe bezahlen können. Aus dem Betrei- bungsregisterauszug sei ersichtlich, dass die Firma schon lange keine Rechnungen mehr habe begleichen können und diverse Konkursandrohungen bestünden. Ihm sei zwar die Geschäftsführung anvertraut worden. Er habe diese Aufgabe aber nicht erfolgreich bewältigen können und alles sei ihm über den Kopf gewachsen. Er habe im Januar 2023 gedacht, dass der Konkurs bereits eingeleitet sei. Zurzeit sei er auf Arbeitssuche. Den Coiffeursalon habe er zwar eröffnet. Da er aber über keine entsprechende Ausbildung verfüge, habe er dafür keine Betriebsbewilligung erhalten. Sein Bruder habe damit eine kleine Existenz aufbauen können. Nach der Übergabe habe er – der Beklagte – mit dem Salon nichts mehr zu tun gehabt. Er habe dort nicht gearbeitet und auch finanziell nichts damit zu tun gehabt (Urk. 27 S. 2). Auf Frage des Gerichts, wo er in der Zeit vom 1. Juni 2020 bis "heute" [10. Mai 2023] gearbeitet habe, antwortete der Beklagte, das er von der Gemeinde I._____ wirtschaftliche Hilfe bezogen habe. Im Zeitraum vom Januar bis November 2021 sei er auf wirtschaftliche Hilfe der Gemeinde D._____ angewiesen gewesen. An- schliessend habe er versucht, die Reinigungsfirma G._____ GmbH aufzubauen. Diese sei aber nie gewinnbringend gewesen (Urk. 33 S. 1). Er habe mit den Ein- nahmen die Rechnungen bezahlt, so gut es gegangen sei. Wenn es möglich ge- wesen sei, habe er von den Einnahmen etwas für den persönlichen Lebensunter- halt genommen. Es habe jedoch nicht einmal für das Allernotwendigste gereicht. Zuerst sei er für die Reinigungen zuständig gewesen und J._____ für das Büro. Nachdem J._____ ausgeschieden sei, habe er – der Beklagte – versucht, das Büro zu machen. Dies sei im Nachhinein eine falsche Entscheidung gewesen, weil er sich mit Bürosachen überhaupt nicht auskenne (Urk. 42 S. 3 f.). Es treffe nicht zu, dass er die Mitwirkung verweigere. Er habe alle verlangten Unterlagen, welche er habe auftreiben können, zugestellt (Urk. 42 S. 1). Ausser seinem Bruder führe nie- mand aus seinem engeren Familienkreis ein eigenes Geschäft (Urk. 42 S. 5; siehe Urk. 27 S. 2).
E. 4.4
Einzige Gesellschafterin und Geschäftsführerin der "Reinigungsfirma G._____ GmbH" (nun "Reinigungsfirma G._____ GmbH in Liquidation") ist gemäss Handelsregister K._____. Diese bestätigte mit Schreiben vom 2. April 2023, dass
- 18 - die Gesellschaft nie gewinnbringend habe betrieben werden können. Die Betriebs- kosten hätten die Einnahmen überstiegen, wodurch der Beklagte und sie sich keine Löhne hätten auszahlen und die laufenden Rechnungen nicht hätten begleichen können (Urk. 29/6). Der Betreibungsregisterauszug zeigt, dass es ab Juli 2021 im- mer wieder zu Konkursandrohungen und Verlustscheinen gegen die Reinigungs- firma G._____ GmbH kam (Urk. 29/3). Mit Entscheid vom 13. November 2023 wurde schliesslich gemäss Handelsregister über die Gesellschaft der Konkurs er- öffnet, das Konkursverfahren wurde mangels Aktiven eingestellt. In der Zeit vom 1. Dezember 2020 bis zum 22. März 2023 häufte der Beklagte Verlustscheine in der Höhe von insgesamt Fr. 7'672.78 an; darunter sind auch Ausstände bei der Krankenkasse (Urk. 29/2). Dies führte dazu, dass die Ärzte 2022 eine notwendige Operation beinahe nicht durchgeführt hätten (Urk. 42 S. 4; Urk. 44/3 S. 2). Auf den Kontoauszügen des Beklagten für den Zeitraum vom 1. September 2022 bis zum 30. März 2023 sind keine Gutschriften aus Erwerbseinkommen ersichtlich (Urk. 29/1/1–7). H._____ bestätigte mit Schreiben vom 10. April 2023, dass er das Geschäft G._____ Coiffeur in L._____ seit 2018 auf eigene Rechnung führe. Der Beklagte arbeite weder bei ihm noch sei er finanziell beteiligt (Urk. 29/5).
E. 4.5
Zusammenfassend bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Be- klagte bei der Reinigungsfirma G._____ GmbH jemals einen Lohn erhalten hätte. Ebenso wenig ist ersichtlich, dass der Beklagte im Zusammenhang mit dem Coif- feursalon seines Bruders H._____ ein Einkommen (erzielt) hätte. 5. Einkommen des Beklagten: Verkauf von Hundewelpen 5.1. Die Klägerin führt aus, in der zweiten Jahreshälfte des Vorjahres [2022] habe die Kindsmutter per Zufall erfahren, dass der Beklagte im Internet Hundewel- pen verkaufe. Ob es sich dabei um eine regelmässige berufliche Tätigkeit handle, sei unklar (Urk. 20 Rz. 16). Klar sei aber, dass der Beklagte von November 2022 bis Januar 2023 acht Cane-Corso x Blueline Welpen zu einem Preis von je mindes- tens Fr. 2'500.– verkauft habe. Damit sei von einem Einkommen in der Höhe von mindestens Fr. 20'000.– auszugehen (Urk. 20 Rz. 17).
- 19 - 5.2. Der Beklagte erwidert, aktuell resultiere ein Gewinn von Fr. 5'000.–, wo- bei er erst Mitte Januar, also etwa zwei Monate nach der Geburt der Hunde am
E. 7
Juni 2023 zu äussern (Urk. 36). Die Stellungnahme datiert vom 23. Juni 2023 (Urk. 37). Mit Beschluss vom 12. Juli 2023 wurde dem Beklagten Frist angesetzt, um sich dazu zu äussern. Gleichzeitig wurde er aufgefordert, seinen aktuellen Ar- beitsvertrag sowie Lohnabrechnungen für die Monate Mai 2023 und Juni 2023 ein- zureichen (Urk. 40). Die entsprechende Eingabe datiert vom 22. Juli 2023 (Urk. 42). Mit Beschluss vom 11. August 2023 wurde die Wirtschaftliche Sozialhilfe der Gemeinde D._____ ersucht, diverse Fragen zur Einkommenssituation des Be- klagten zu beantworten (Urk. 50). Mit Schreiben vom 16. August 2023 teilte der bisherige klägerische Rechtsvertreter mit, dass er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt per Ende August 2023 aufgeben werde. Aus diesem Grund werde Rechtsanwältin X1._____ das Mandat übernehmen. Zugleich passte er den prozessualen Eventu- alantrag bezüglich der Person der unentgeltlichen Rechtsvertretung an und reichte eine Honorarnote ein (Urk. 51; Urk. 53). Mit Schreiben vom 25. August 2023 beant- wortete die Gemeinde D._____ die ihr gestellten Fragen und reichte Unterlagen ein (Urk. 56; Urk. 58/1–2). Mit E-Mail vom 27. August 2023 reichte der Beklagte weitere Unterlagen zu seinem Lohn ein (Urk. 59; Urk. 60/1–4), ebenso mit E-Mail vom
E. 7.1
Der Beklagte führt aus, von Ende Dezember 2022 bis im Februar 2023 habe er Sozialleistungen beziehen können. Diese seien aber wegen des Verkaufs der Welpen wieder abgesetzt worden (Urk. 27 S. 1). Vom 31. Oktober 2022 bis zum 28. Februar 2023 habe ihn eine Bekannte finanziell unterstützt (Urk. 33 S. 1). Ins- gesamt seien es Fr. 21'055.50 - Fr. 5'773.70 = Fr. 15'281.80 (exklusive der Ausla- gen für die Hunde) gewesen (Urk. 35/3).
E. 7.2
Zunächst ist auf die freiwilligen Leistungen einzugehen:
E. 7.2.1
Es ist umstritten, ob solche als Einkommen zu berücksichtigen sind (be- jahend: Philipp Maier, Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, Ein Kasuistikhandbuch
- 21 - mit Fallbeispielen, 2023, Rz. 766; Thomas Geiser, Personenschaden und Famili- enrecht: Querbezüge, HAVE 2019, S. 252 ff., S. 255; verneinend: FamKomm Scheidung-Büchler/Raveane, Art. 125 N 28; offengelassen bzw. nur Willkürprüfung in BGer 5A_1048/2021 vom 11. Oktober 2022, E. 7.2). Sind die Zuwendungen dazu bestimmt, Ausgaben zu decken, welche im Existenzminimum zu berücksich- tigen wären, so sind sie entweder als Einkommen zu berücksichtigen oder aber das Existenzminimum ist entsprechend zu reduzieren. Die Unterhaltsberechnung ba- siert nämlich auf der Annahme, dass der Schuldner mit den ihm zur Verfügung ste- henden Mitteln seinen Bedarf auch tatsächlich selber bestreiten muss.
E. 7.2.2
Der Beklagte wurde von einer unbekannten Drittperson vom 31. Okto- ber 2022 bis zum 28. Februar 2023 mit insgesamt Fr. 15'281.80 (exklusive Ausga- ben für die Hunde) unterstützt, wobei insgesamt Fr. 10'000.– zur Begleichung ausstehender Mietschulden und Fr. 2'620.– für die laufende Miete bestimmt waren. Auch die übrigen Beträge waren (mit Ausnahme des Migros-Gutscheins im Wert von Fr. 500.–) zur Zahlung laufender Rechnungen (beispielsweise Stromrechnun- gen der R._____ AG) bestimmt (Urk. 35/3). Mit diesen Zahlungen übernahm die Drittperson einen Teil des Bedarfs des Beklagten. Die Mietschulden von Fr. 10'000.– betreffen nicht nur den Zeitraum vom 31. Oktober 2022 bis zum 28. Februar 2023. Die Miete beläuft sich auf Fr. 1'340.– pro Monat (Urk. 29/7). Es rechtfertigt sich, die insgesamt Fr. 12'620.– für die Miete durch Fr. 1'340.– zu divi- dieren und damit auf 10 Monate (rückgerechnet ab Ende Februar 2023) aufzutei- len. Dies bedeutet, dass sich der Beklagte von Mai 2022 bis und mit Februar 2023 monatlich Fr. 1'262.– als Einkommen (bzw. als tieferen Bedarf) anrechnen lassen muss. Von November 2022 bis und mit Februar 2023 sind zusätzlich (Fr. 15'281.80 - Fr. 12'620.–) / 4 = Fr. 665.– zu addieren.
E. 7.3
Der Beklagte bezog sodann auch Sozialhilfe:
E. 7.3.1
Erhält eine unterhaltsverpflichtete Person Sozialhilfe, so dürften die ent- sprechenden Beiträge kaum je dazu führen, dass ihr betreibungsrechtliches Exis- tenzminimum gedeckt ist. Mangels Leistungsfähigkeit kann eine Sozialhilfe emp- fangende Person deshalb in der Regel nicht verpflichtet werden, Alimente zu be- zahlen. Dasselbe gilt auch, wenn sie ein neues Einkommen hat; ein solches führt
- 22 - nämlich zu tieferen Sozialhilfebeiträgen und ist umgehend zu melden (siehe § 18 Abs. 3 SHG ZH; § 7 Abs. 1 SHG LU). Wie verhält es sich jedoch, wenn das Ein- kommen und die Sozialhilfebeiträge das betreibungsrechtliche Existenzminimum überschreiten? Legt die betroffene Person nicht dar, dass sie die Beiträge zurück- zahlen muss, und ist dies auch nicht ersichtlich, so sind sie als Einkommen zu be- rücksichtigen. Die betroffene Person kann mit ihnen nämlich zumindest teilweise ihre Lebenshaltungskosten decken, wodurch sie leistungsfähiger ist.
E. 7.3.2
Die Gemeinde D._____ bezahlte dem Beklagten spätestens ab dem 1. Mai 2021 Sozialhilfe. Neben dem Lebensbedarf kam sie dabei auch anteilsmäs- sig für die Kosten der Besuchsbegleitung auf (Urk. 56). Insgesamt überwies sie folgende Beträge für den Grundbedarf, die Miete und Schutzmasken (exklusive Be- suchsbegleitung) der jeweiligen Monate (Urk. 58/2): Monat Betrag Mai 2021 Fr. 1'326.00 Juni 2021 Fr. 1'326.00 Juli 2021 Fr. 1'322.00 August 2021 Fr. 1'280.40 September 2021 Fr. 1'280.40 Oktober 2021 Fr. 1'280.40 November 2021 Fr. 1'280.40 November 2022 Fr. 997.90 Dezember 2022 Fr. 1'761.00 Januar 2023 Fr. 1'432.00 Februar 2023 Fr. 1'092.00
- 23 - Mai 2023 Fr. 636.65 Juni 2023 Fr. 1'362.00
E. 7.3.3
Die öffentliche Hand verlangt die vollen Fr. 5'282.90 an ausgerichteter Sozialhilfe der Monate November 2022 bis und mit März 2023 wegen unvollständi- ger Informationen zurück (Urk. 56 S. 2). Deshalb können für jene Monate keine So- zialhilfebeiträge angerechnet werden. Wie noch zu zeigen sein wird, trat der Be- klagte per 22. Mai 2023 eine Stelle an (E. II.8.2.). Trotz Kenntnis dieses Arbeitsver- hältnisses geht aus dem Schreiben der Gemeinde D._____, Departement Soziales, vom 25. August 2023 nicht hervor, dass die Zahlung für den Juni 2023 zurückge- fordert werde (siehe Urk. 56 S. 2). Sie ist demzufolge als Einkommen anzurechnen. 8. Einkommen des Beklagten: Lohn der S._____ (Schweiz) AG
E. 8
September 2023 (Urk. 61 f.). Mit Verfügung vom 13. September 2023 wurden die schriftliche Auskunft der Gemeinde D._____ beiden Parteien und die neuen Unterlagen der Klägerin zur Kenntnis gebracht. Den Parteien wurde Frist ange- setzt, um sich dazu zu äussern (Urk. 63). Die Stellungnahme der Klägerin datiert vom 22. September 2023, jene des Beklagten vom 28. September 2023 (Urk. 64; Urk. 66). Der Beklagte stellte dabei sinngemäss ein Sistierungsgesuch (Urk. 66 S. 1). Mit E-Mail vom 18. Oktober 2023 reichte der Beklagte die Lohnabrechnung für Oktober 2023 ein (Urk. 69 f.). Mit Beschluss vom 25. Oktober 2023 wurde das Sistierungsgesuch des Beklagten abgewiesen und die Stellungnahmen wurden der jeweiligen Gegenpartei zur Kenntnis gebracht (Urk. 71). Es folgten diverse weitere Eingaben, welche jeweils der Gegenseite zugestellt wurden (Urk. 72; Urk. 73; Urk. 77; Urk. 79; Urk. 83). Mit Verfügung vom 23. Februar 2024 wurde die Spruch-
- 8 - reife angezeigt (Urk. 86). In der Folge stellte sich heraus, dass aktuelle Unterlagen zum Einkommen der Kindsmutter fehlten (Urk. 87–89). Die Klägerin reichte diese mit Eingabe vom 15. März 2024 nach (Urk. 90), worauf die Spruchreife widerrufen wurde. Zugleich wurden der Klägerin diverse Fragen zur Beantwortung unterbreitet und der Beklagte wurde aufgefordert, weitere Unterlagen einzureichen (Urk. 92). Beide Stellungnahmen datieren vom 2. April 2024 (Urk. 93; Urk. 95). Sie wurden mit Verfügung vom 16. April 2024 der jeweiligen Gegenpartei zugestellt (Urk. 98), worauf sich der Beklagte am 15. (recte: 25.) April 2024 nochmals vernehmen liess (Urk. 100). Die Stellungnahme ging der Klägerin am 6. Mai 2024 zu (Urk. 102). Nachdem sie gleichentags erklärt hatte, auf eine weitere Stellungnahme zu verzich- ten (Urk. 103), wurde mit Verfügung vom 7. Mai 2024 erneut die Spruchreife ange- zeigt (Urk. 104). 5. Oberrichter Dr. M. Kriech trat per 31. Mai 2024 in den Ruhestand. An seiner Stelle wirkt Oberrichterin lic. iur. N. Jeker am vorliegenden Entscheid mit. 6. Die vorinstanzlichen Akten wurden beigezogen (Urk. 1–19). Auf die Vor- bringen der Parteien ist soweit einzugehen, als sie relevant sind. II. Materielle Beurteilung 1. Prozessuale Vorbemerkungen
E. 8.1
Der Beklagte führt aus, er habe am 22. Mai 2023 eine unbefristete Stelle in einem Temporärbüro antreten können (Urk. 33 S. 2). Wie man den beiden ersten Lohnabrechnungen entnehmen könne, reiche der Lohn jedoch auch bei einem Pensum von 100 % kaum, um die Klägerin und ihre Mutter finanziell zu unterstützen (Urk. 42 S. 4). Am 28. September 2023 ergänzt der Beklagte, er sei bis zum 18. Au- gust 2023 über die Vermittlungsfirma T._____ angestellt gewesen. Als temporär Angestellter habe er jedoch keine Aussicht auf eine existenzsichernde Anstellung gehabt (Urk. 66 S. 3).
E. 8.2
Der Beklagte begann per 22. Mai 2023 als temporärer Angestellter in der Funktion als Allrounder Holzindustrie bei der S._____ (Schweiz) AG zu arbeiten (Urk. 44/1). Er verdiente im Mai 2023 (nach Abzug der Quellensteuern) Fr. 1'112.45 netto und im Juni 2023 Fr. 2'270.45 netto (Urk. 44/2). Vom 3. bis 19. Juli 2023 belief sich das Nettoeinkommen (wiederum nach Abzug der Quellensteuern) auf Fr. 2'178.85 (Urk. 60/4) und vom 20. Juli 2023 bis zum 18. August 2023 auf Fr. 3'165.20 (Urk. 62). Zu berücksichtigen ist, dass in den vorerwähnten Beträgen auch ein Feriengeld enthalten ist, welches teilweise erst zu einem späteren Zeit- punkt ausbezahlt wurde (Urk. 44/2; Urk. 60/4; Urk. 62). Im Oktober 2023 erhielt der Beklagte lediglich das Feriengeld von Fr. 215.80 (Urk. 70). Dies entspricht dem
- 24 - Saldo gemäss der Lohnabrechnung für die Zeit vom 20. Juli 2023 bis zum 18. Au- gust 2023 (Urk. 62), weshalb davon auszugehen ist, dass der Beklagte ab dem 19. August 2023 kein Erwerbseinkommen bei der S._____ (Schweiz) AG mehr er- zielte. Das durchschnittliche Einkommen der Monate Mai 2023 bis und mit Au- gust 2023 belief sich auf (Fr. 1'112.45 + Fr. 2'270.45 + Fr. 2'178.85 + Fr. 3'165.20) / 4 = Fr. 2'182.–. 9. Einkommen des Beklagten: U._____ GmbH 9.1. Der Beklagte bringt am 28. September 2023 vor, der Lohn der S._____ (Schweiz) AG sei nicht existenzsichernd gewesen. Auch sonst habe er keine Mög- lichkeit gesehen, als Angestellter ohne Ausbildung finanziell auf gesunde Beine zu kommen. Deshalb habe er am 8. August 2023 mit Hilfe eines privaten Darlehens die U._____ GmbH gegründet. Die Gesellschaft befinde sich im Aufbau (Urk. 66 S. 3). Am 2. April 2024 ergänzt er, es sei ihm trotz grosser Anstrengungen leider nicht gelungen, mit U._____ GmbH erfolgreich Aufträge zu generieren. Er habe in den letzten Monaten Firmenguthaben beziehen müssen, um seinen Lebensunter- halt zu bestreiten (Urk. 95 S. 2). Am 15. April 2024 ergänzt er, er könne nun die ersten Reinigungsaufträge ausführen. Diese könne er Ende Monat in Rechnung stellen. Er habe zu sehr tiefen Preisen offerieren müssen und hoffe, dass Folgeauf- träge resultierten, welche er zu gewinnbringenden Tarifen ausführen könne. Er könne sodann die Hauswartung an der V._____-strasse 19 in D._____, wo er wohne, übernehmen. Dafür erhalte er monatlich Fr. 200.– (Urk. 100 S. 1). 9.2. Die Klägerin entgegnet, es sei bezeichnend, dass der Beklagte wieder ein Unternehmen mit einem privaten Darlehen gegründet haben solle. Hinter die- sen Privatdarlehen verstecke er sein wahres Vermögen und Einkommen (Urk. 72 Rz. 4). 9.3. Die vorhandene Arbeitskapazität ist umfassend auszuschöpfen. Dies kann dazu führen, dass man sich in der persönlichen Lebensgestaltung und der Realisierung beruflicher Wunschvorstellungen einschränken muss (BGE 147 III 265 E. 7.4). Es ist zu berücksichtigen, dass nach dem Schritt in die Selbstständig-
- 25 - keit erfahrungsgemäss mit zwei bis drei Jahren zu rechnen ist, bis ein volles Er- werbseinkommen erzielt werden kann (BGE 143 III 617 E. 5.4.3). 9.4. Der Beklagte liess am 14. August 2023 die U._____ GmbH ins Handels- register eintragen (Urk. 68/1). Es ist belegt, dass die dafür erforderlichen Fr. 20'000.– ein Darlehen einer Drittperson sind, welche den Betrag am 26. Juli 2023 auf das Konto der zu gründenden Gesellschaft überwies (Urk. 75/4–5). Die Klägerin ist gestützt auf das Salarium der Ansicht, dass eine ausländische Füh- rungskraft im Reinigungswesen monatlich brutto Fr. 6'762.– verdiene (Urk. 20 Rz. 12). Sie geht indessen ohne weitere Begründung von 60 Wochenstunden aus (Urk. 24/7), was einem Arbeitspensum von rund 150 % entspricht. Die Tatsache, dass jemand im Niedriglohnsektor arbeitet, ist kein Grund, um ein überobligatori- sches Arbeitspensum anzurechnen. Soweit ersichtlich konnte der Beklagte bis zum Frühjahr 2024 gerade einmal einen Auftrag mit Fr. 862.50 in Rechnung stellen (Urk. 97/3). 9.5. Zu prüfen ist, ob dem Beklagten ein Einkommen aus selbständiger Tä- tigkeit anzurechnen ist oder ob ihm zuzumuten ist, sich anstellen zu lassen: 9.5.1. Die U._____ GmbH bezweckt den Betrieb eines Reinigungs- Umzugs- und Transportunternehmens sowie die Erbringung sämtlicher damit im Zusammen- hang stehender Dienstleistungen (Urk. 68/1). Es ist davon auszugehen, dass eine selbständige Reinigungskraft pro Stunde (nach Abzug der Aufwände) brutto Fr. 35.– verdienen kann (https://suuber.ch/blog/putzfrau-stundenlohn-schweiz- 2023/, besucht am 31. Juli 2024). Der Beklagte erbringt nicht bloss Reinigungen in Gebäuden wie eine "gewöhnliche" Reinigungskraft. Seiner Homepage (https://U._____.ch/, besucht am 31. Juli 2024) ist vielmehr zu entnehmen, dass er beispielsweise auch Solarpanels reinigt und Graffiti entfernt. Er verfügt zu diesem Zweck über einen Kastenwagen (Urk. 97/3). Es ist deshalb davon auszugehen, dass er zumindest für einige Arbeiten mehr als Fr. 35.– pro Stunde in Rechnung stellen kann. So hat er am 1. Dezember 2023 für 2.5 Stunden Arbeit, bei welcher er offenbar einen Boiler entfernte, Fr. 175.– allein für die Arbeitsleistung verrechnet (Urk. 97/3). Für die Tätigkeiten des Beklagten fallen höhere Aufwände an als bei einer "gewöhnlichen" Reinigungskraft (insbesondere Auslagen im Zusammenhang
- 26 - mit dem Geschäftsauto und den Gerätschaften, die beispielsweise zur Entfernung von Graffiti erforderlich sind). Es erscheint angemessen, (nach Abzug der Ausla- gen) von einem Stundenlohn von brutto Fr. 35.– bei erfolgreicher Tätigkeit auszu- gehen. In diesem Betrag ist auch Arbeitszeit berücksichtigt, welche der Beklagte nicht verrechnen kann (namentlich Kundenakquise und Buchhaltung). Auszugehen ist von monatlich Fr. 35.– x 40 h/Woche x 4.33 Wochen = Fr. 6'062.– brutto. Zieht man einen Monat infolge Ferien ab, verbleiben Fr. 6'062.– x 11 / 12 = Fr. 5'557.– brutto pro Monat. Abzuziehen sind zunächst die Sozialbeiträge eines Angestellten von geschätzt 13 % (OGer ZH LZ200018 vom 16.11.2020, E. II.3.2 [S. 12]). Der Beklagte hat als Selbständigerwerbender auch die Arbeitgeberbeiträge von aktuell
E. 13
Krankenkassenprämien des Beklagten 13.1.Die Vorinstanz erwog, die Krankenkassenkosten der Klägerin seien im Betrag von Fr. 173.– (KVG: Fr. 100.–; VVG: Fr. 73.–) ausgewiesen. Diejenigen der Kindsmutter beliefen sich auf monatlich Fr. 599.–. Dem Beklagten würden aus Gleichbehandlungsgründen Fr. 355.– für die Grundversicherung (KVG) angerech- net (Urk. 21 S. 10). 13.2.Die Klägerin rügt, die gesundheitliche Situation der Kindsmutter sei mit jener des Beklagten nicht vergleichbar. Die Kindsmutter sei aufgrund eines frühe- ren Krebsleidens gesundheitlich arg vorbelastet und habe damit deutlich höhere Versicherungskosten. Im Weiteren seien die Krankenkassenprämien im Raum Zü- rich und Luzern in keiner Weise vergleichbar. Folglich seien dem Beklagten maxi- mal Krankenkassenkosten von geschätzt Fr. 250.– anzurechnen (Urk. 20 Rz. 22). 13.3.Die Prämie der Grundversicherung (KVG) des Beklagten betrug 2021 Fr. 360.45 pro Monat (Urk. 35/4). Aufgrund der Prämienverbilligung von monatlich Fr. 380.– (Urk. 35/5) fielen im Ergebnis keine Kosten an. 2022 belief sich die Mo-
- 35 - natsprämie für die Grundversicherung auf Fr. 413.95 (Urk. 35/4), die Prämienver- billigung betrug Fr. 386.– pro Monat (Urk. 35/5). Demzufolge sind dem Beklagten Fr. 28.– anzurechnen. 2023 betrug die monatliche Prämie für die Grundversiche- rung Fr. 430.60 (Urk. 35/4). Subtrahiert man die monatliche Prämienverbilligung von Fr. 405.– (Urk. 35/5), verbleiben Fr. 26.–. Es ist davon auszugehen, dass das Einkommen ab dem 1. Januar 2025 (E. II.9.7.) zu einer niedrigeren Prämienverbil- ligung führen wird. Ermessensweise ist deshalb ab diesem Zeitpunkt mit monatli- chen Prämien von Fr. 250.– zu rechnen, wie sie denn auch die Klägerin anerkennt (Urk. 20 Rz. 22). Es ist notorisch, dass die Krankenkassenprämien steigen. Diesem Umstand ist mit einer Erhöhung um 10 % für die Phase ab dem 1. August 2032 Rechnung zu tragen. Die Bildung einer zusätzlichen Phase rechtfertigt sich nicht; je weiter ein Umstand in der Zukunft liegt, desto mehr ist er nämlich mit Unsicher- heiten behaftet. 13.4.Zusammenfassend sind dem Beklagten für die Krankenkassenprämien der Grundversicherung vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Dezember 2021 Fr. 0.–, vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 Fr. 28.–, vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2024 Fr. 26.–, vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Juli 2032 Fr. 250.– und ab dem 1. August 2032 Fr. 275.– anzurechnen.
E. 14
Grundbetrag der Klägerin, Fremdbetreuung und Betreuungsunterhalt 14.1.Die Vorinstanz erwog, die Klägerin mache Fremdbetreuungskosten in der Höhe von monatlich Fr. 1'357.– geltend und reiche hierzu eine Rechnung für den April 2022 ein. Sie lasse sodann ausführen, dass sie während zweieinhalb Ta- gen die Woche fremdbetreut werde. Während den Nachtdienstschichten der Kinds- mutter würden die Grosseltern, die noch berufstätig seien, die Kinderbetreuung übernehmen. Die Fremdbetreuungskosten der Klägerin seien einzig für einen Mo- nat ausgewiesen. In der ersten Phase ergebe sich nicht klar, in welchem Ausmass die Klägerin fremdbetreut worden sei. Die Sammlung des entscheidrelevanten Pro- zessstoffes obliege auch im Anwendungsbereich der Untersuchungsmaxime pri- mär den Parteien. Da die Höhe der Kosten nicht ausgewiesen sei, solche jedoch beim erhöhten Arbeitspensum der Kindsmutter – unter Berücksichtigung, dass diese die alleinige Obhut innehabe – notorischerweise anfielen, seien für die erste
- 36 - Phase reduzierte Fremdbetreuungskosten von monatlich Fr. 360.– (wöchentlich Fr. 90.–) zu berücksichtigen. In der zweiten Phase sei die Kindsmutter nicht arbeits- tätig und es seien entsprechend keine Fremdbetreuungskosten zu berücksichtigen. Schliesslich sei in der letzten Phase im Bedarf der Klägerin eine Prognose hinsicht- lich der künftig anfallenden Fremdbetreuungskosten vorzunehmen. Unter Berück- sichtigung, dass im Zeithorizont der letzten Phase angesichts des Alters der Kläge- rin von einem stetig abnehmenden Bedarf nach Fremdbetreuung auszugehen sei, rechtfertige sich die Anrechnung von gemittelten Fremdbetreuungskosten in der Höhe von monatlich Fr. 500.– (Urk. 21 S. 11 f.). Als Grundbetrag rechnete die Vor- instanz der Klägerin für die ganze Dauer der Unterhaltspflicht Fr. 400.– an (Urk. 21 S. 9). 14.2.Die Klägerin rügt, sie habe Fremdbetreuungskosten von Fr. 1'357.– gel- tend gemacht, was der Beklagte nicht bestritten habe. Hinweise, dass diese Kosten anders ausgefallen sein sollten, lägen weder vor, noch seien sie geltend gemacht worden. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz von anderen Kosten ausgegangen sei. Im Zeitpunkt der Klage (27. April 2022) seien auch noch Kosten für die Folgemonate angefallen. Es sei damit in keiner Weise angezeigt, dass in der von der Vorinstanz festgestellten Phase 1 mit anderen Kosten als den ausgewie- senen zu rechnen sei. Aus den Abrechnungen gehe hervor, dass die Fremdbetreu- ungskosten per August 2022 infolge leichter Erhöhung des Betreuungspensums sogar noch gestiegen seien (Urk. 20 Rz. 25). Diese Kosten seien auch während der Krankschreibung der Kindsmutter angefallen. Diese habe den Kita-Platz der Klägerin nicht kündigen können, weil dies zur Folge hätte, dass diese ihren Platz verliere und wieder an das Ende der Warteliste falle. Folglich könnte die Kindsmut- ter nach Ende der Krankschreibung nicht unmittelbar wieder zur Arbeit zurückkeh- ren und müsste vorher auf einen Kita-Platz warten. Deshalb seien auch für diese Phase (August 2022 bis Juni 2023) Fremdbetreuungskosten zu veranschlagen (Urk. 20 Rz. 26). Entgegen der Vorinstanz sei somit von Fremdbetreuungskosten in der Höhe von Fr. 1'357.– auszugehen. Diese Kosten würden nicht bis zum Ab- schluss einer ordentlichen Erstausbildung in dieser Höhe anfallen. Spätere andere Bedarfspositionen (Grundbetrag, Mobilität, Verpflegung, Kommunikation, Hobbys, Gesundheitskosten) wögen diese Kosten aber auf, weshalb sich keine weitere Pha-
- 37 - sentrennung aufdränge (Urk. 20 Rz. 27). Am 22. November 2023 ergänzt die Klä- gerin, die Kindsmutter arbeite jetzt 60 %. Ihre Eltern übernähmen die Betreuung der Klägerin an den Tagen, an denen sie nachts und am Wochenende arbeite. Tagsüber und unter der Woche könnten sie ihre Enkelin nicht betreuen, da sie be- rufstätig seien. Es sei auch nicht die Pflicht oder Aufgabe der Eltern, die Betreuung der Klägerin zu übernehmen. Man könne die Kita-Tage nicht beliebig variieren. Es seien jeweils feste Anmeldungen erforderlich. Darüber hinaus diene die Kita der Klägerin zur Kontaktpflege mit Gleichaltrigen und zur Vorbereitung auf den Kinder- garten (Urk. 77 Rz. 5). Die Fremdbetreuungskosten hätten bis im Oktober 2023 Fr. 1'465.– betragen. Seit November 2023 beliefen sie sich auf Fr. 1'628.–. Bis Ja- nuar 2024 sei das Sozialamt dafür aufgekommen. Seit Februar 2024 würden sie subventioniert. Zurzeit belaufe sich der Betrag auf Fr. 1'195.– (Urk. 93 S. 1). Die Klägerin sei seit Oktober 2023 an drei Tagen pro Woche in der Kita, vorher seien es 2.5 Tage gewesen (Urk. 93 S. 2). 14.3.Der Barunterhalt des Kindes soll sämtliche an Dritte für die notwendige Pflege, Erziehung und Ausbildung des Kindes zu erbringenden Entgelte abdecken (BGE 144 III 481 E. 4.3). Es ist unzulässig, den betreuenden Elternteil durch einen überhöhten Kindesunterhalt indirekt zu finanzieren (BGE 147 III 265 E. 7.4). Es rechtfertigt sich grundsätzlich nicht, Fremdbetreuungskosten zu berücksichtigen, welche nicht auf eine Arbeitstätigkeit des hauptbetreuenden Elternteils zurückzu- führen sind. Die Betreuung würde ansonsten unterhaltsrechtlich doppelt berück- sichtigt: So würde sich der Barunterhalt um die Fremdbetreuungskosten erhöhen, ohne dass sich dies in einem tieferen Betreuungsunterhalt niederschlagen würde. Dies ist nicht mit der Funktion des Betreuungsunterhalts vereinbar. Letzterer soll die Differenz zwischen dem eigenen Einkommen und den anfallenden Lebenshal- tungskosten abgelten, die einem Elternteil dadurch entsteht, dass er aufgrund einer persönlichen Betreuung des Kindes davon abgehalten wird, durch Arbeitserwerb für seinen Lebensunterhalt aufzukommen (BGE 148 III 353 E. 7.3.2; BGE 144 III 481 E. 4.3). Ist die betreuende Person aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfä- hig, so ist ihr für die Berechnung des Betreuungsunterhalts, nicht aber darüber hin- aus, ein hypothetisches Einkommen anzurechnen (KGer LU 3B 18 61 vom 28.05.2019, in: LGVE 2019 II Nr. 9, E. 3.2.4.3.; Maier, a.a.O., Rz. 111). Der Betreu-
- 38 - ungsunterhalt bezweckt nämlich nicht, Einkommensreduktionen auszugleichen, die nicht auf die Betreuung des Kindes zurückzuführen sind. Nach dem Schulstufen- modell ist dem Elternteil, der die alleinige Obhut innehat, ab dem Kindergarten- bzw. Schuleintritt des Kindes grundsätzlich ein Arbeitspensum von 50 %, ab des- sen Eintritt in die Sekundarstufe I ein solches von 80 % und ab dessen Vollendung des 16. Lebensjahres ein solches von 100 % zumutbar (BGE 144 III 481 E. 4.7.6). Das Schulstufenmodell impliziert, dass der obhutsberechtigte Elternteil während der betreffenden Zeit von der persönlichen Betreuung entbunden ist und auch eine Drittbetreuung überflüssig wird, weil diese von der Schule übernommen wird. Vor- behalten bleiben Fälle, in denen die Erwerbstätigkeit und die Schulzeiten nicht in Einklang zu bringen sind (BGer 5A_435/2019 vom 19. Dezember 2019, E. 4.3.2). Letzteres wird aufgrund des Arbeitswegs und des Umstandes, dass es meistens nicht möglich ist, die Arbeitszeiten exakt auf den Schulstundenplan abzustimmen (etwa jeweils "nur" einen halben Tag zu arbeiten), in der überwiegenden Zahl der Fälle in einem gewissen Umfang der Fall sein. Die Notwendigkeit der Betreuung nebst den eigentlichen Schulstunden dürfte daher bei Kindern, die angesichts ihres Alters und Entwicklungsstands noch nicht sich selber überlassen werden können, eher die Regel als die Ausnahme sein. Dies zum Beispiel im Rahmen von Morgen- und Mittagsbetreuung und / oder von Hortbetreuung in unterrichtsfreien Zeiten. Die Fremdbetreuungskosten, die für die Ausübung der Erwerbstätigkeit anfallen, sind dabei in der Bedarfsberechnung zu berücksichtigen. Mit Eintritt in die Oberstufe ist dabei davon auszugehen, dass die Kinder zwar keine lückenlose Betreuung, aber insbesondere über Mittag noch eine gewisse Beaufsichtigung und Unterstützung benötigen. Sekundarschulen bieten für diese Altersstufe denn auch die Möglichkeit des Besuchs eines Mittagstisches an, welcher wohl hauptsächlich die Verpflegung der Kinder bezweckt, aber auch, wenn auch in geringerem Ausmass als bei Pri- marschulkindern, einen Anteil an Betreuung beinhaltet. Im Einklang mit der steuer- rechtlichen Praxis, wonach diese Mittagstischkosten bis zum vollendeten 14. Al- tersjahr abzugsfähig sind (Art. 33 Abs. 3 DBG; Art. 9 Abs. 2 lit. m StHG), erscheint es daher als gerechtfertigt, entsprechende Kosten bis zu diesem Zeitpunkt im Sinne von Fremdbetreuungskosten zu berücksichtigen.
- 39 - 14.4.Darauf hinzuweisen ist, dass es offensichtlich unrichtig ist, wenn die Vor- instanz der Klägerin bis zum Abschluss einer Erstausbildung Fremdbetreuungskos- ten anrechnet (Urk. 21 S. 9). Auch der pauschale Hinweis der Klägerin auf spätere andere Bedarfspositionen (Mobilität, Verpflegung, Kommunikation, Hobbys, Ge- sundheitskosten etc.; Urk. 20 Rz. 27) ist unbehelflich. So führt die Klägerin nicht aus, ab wann mit welchen Kosten zu rechnen ist, womit sie den Begründungsan- forderungen nicht genügt (E. II.1.3.). Hobbys können als Bedarfsposition zudem a priori nicht berücksichtigt werden (BGE 147 III 265 E. 7.2). Grundsätzlich genügt die Klägerin auch hinsichtlich des Grundbetrages den Begründungsanforderungen nicht (Urk. 20 Rz. 27), da sie ihn nicht spezifiziert und angibt, ab wann und um wel- chen Betrag er zu erhöhen sei. Indessen ist der Grundbetrag als offensichtlicher Fehler (E. II.1.3.) ab dem tt.mm 2030 (Vollendung des 10. Altersjahrs der Klägerin) auf Fr. 600.– anzuheben (BlSchK 2009, S. 193). 14.5.Die Klägerin hat vor Vorinstanz nicht ausgeführt, seit wann sie fremdbe- treut wird. Sie äusserte sich nur zum Bedarf "derzeit" (Urk. 1 Rz. 9). Obwohl die Vorinstanz darauf hinwies, dass unklar sei, in welchem Ausmass die Klägerin fremdbetreut werde (Urk. 21 S. 11), äussert sie sich auch in der Berufungsschrift nicht dazu (Urk. 20 Rz. 25–27). So ist nach wie vor unklar, seit wann die Klägerin fremdbetreut wird. Für die Zeit vor dem Februar 2022 werden Fremdbetreuungs- kosten weder behauptet noch belegt, womit die Klägerin den Begründungsanfor- derungen nicht genügt (E. II.1.3.). Damit bleibt es bis zu diesem Zeitpunkt bei den monatlich pauschal Fr. 360.–, welche die Vorinstanz berücksichtigt hat. Belegt sind Fremdbetreuungskosten seit dem 7. Februar 2022: Diese beliefen sich im Fe- bruar 2022 auf Fr. 880.–, im März 2022 auf Fr. 1'257.–, von April 2022 bis Juli 2022 auf Fr. 1'357.– und von August 2022 bis Januar 2023 auf Fr. 1'465.– (Urk. 24/10). Letztere Kosten sind auch für die Monate April 2023 bis September 2023 ausge- wiesen; im Oktober 2023 betrugen sie Fr. 1'613.–, im November 2023 Fr. 1'691.– und seit Dezember 2023 Fr. 1'628.– pro Monat (Urk. 94/1). Unbestritten blieb die Behauptung, dass auch im Februar und März 2023 Fremdbetreuungskosten anfie- len (Urk. 20 Rz. 26). Seit Februar 2024 werden die Fremdbetreuungskosten im Umfang von Fr. 1'195.– subventioniert (Urk. 93 S. 1). Zusammenfassend ist für die Zeit vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Januar 2024 (33 Monate) von durchschnittlichen
- 40 - Fremdbetreuungskosten von (9 x Fr. 360.– + Fr. 880.– + Fr. 1'257.– + 4 x Fr. 1'357.– + 14 x Fr. 1'465.– + Fr. 1'613.– + Fr. 1'691.– + 2 x Fr. 1'628.–) / 33 = (gerundet) Fr. 1'150.– pro Monat auszugehen. Ab dem 1. Februar 2024 betragen sie Fr. 1'628.– - Fr. 1'195.– = Fr. 433.– pro Monat (Urk. 93 S. 1). 14.6.Die Klägerin war an drei Tagen pro Woche in der Kita, an einem weiteren Tag wurde sie übergangsweise von ihren Grosseltern betreut (Urk. 93 S. 2). Dies bedeutet, dass sich die Fremdbetreuungskosten nicht ändern werden, sollte die Kindsmutter ihr Pensum von aktuell 80 % auf 60 % reduzieren. Nun hat die Klägerin jedoch am tt.mm 2024 das vierte Altersjahr vollendet und ist daher auf Beginn des Schuljahres 2024/2025 in den Kindergarten eingetreten (§ 5 Abs. 1 VSG ZH). Vor- liegend ist die Mutter der Klägerin in einem Pflegeberuf tätig und arbeitet überwie- gend in der Nachtschicht. Aufgrund des damit verbundenen Arbeits- und Schlaf- rhythmus ist sie für die Klägerin auf eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung, die auch die Möglichkeit bietet, Hausaufgaben zu erledigen, angewiesen. Bei einer Er- werbstätigkeit von 60 % fallen damit Kosten für die Betreuung neben der eigentli- chen Schulzeit, mithin für den Mittagstisch und die Nachmittagsbetreuung während drei Tagen in der Woche an. Da die Kindsmutter überwiegend nicht im Tagdienst arbeitet (Urk. 91/1), fallen für die Morgenbetreuung keine bzw. keine relevanten Kosten an. AB._____ bietet für Schülerinnen und Schüler ab der Kindergartenstufe einen Mittagstisch und eine Nachmittagsbetreuung an (siehe Ziff. 6 und 7 des Be- treuungsreglements, abrufbar unter https://www.AB._____.ch/_docn/4954762/Be- treuungsreglement_Schule_g%C3%BCltig_ab_01.08.2024.pdf, besucht am
E. 16
August 2024). Die Gebühren sind vom steuerbaren Einkommen und Vermögen abhängig (Ziff. 9.1 des Betreuungsreglements). Bei einem Arbeitspensum von 60 % ist von einem jährlichen Einkommen von 12 x Fr. 3'969.– = Fr. 47'628.– aus- zugehen (E. II.3.8.). Hinzu kommen Kinderzulagen von jährlich Fr. 2'400.– sowie gegebenenfalls Unterhaltsbeiträge. Berücksichtigt man die allgemeinen Abzüge von rund Fr. 17'700.– (Versicherungen, Berufskosten, Kinderabzug; siehe E. II.26.3.) sowie jenen für Drittbetreuung (siehe § 31 Abs. 1 lit. j StG ZH), so ist davon auszugehen, dass das steuerbare Einkommen der Kindsmutter den Sockel- betrag für die Tarifstufe 1 von Fr. 31'999.– (Ziff. 11 des Betreuungsreglements) nicht überschreiten wird (von einem für die Berechnung relevanten Vermögen ist
- 41 - mit Blick auf die Tatsache, dass die Kindsmutter Sozialhilfe bezog [Urk. 94/2], nicht auszugehen). Es ist demzufolge ab dem 1. August 2024 von wöchentlichen Kosten von 3 x Fr. 9.70 für den Mittagstisch und 3 x Fr. 8.90 für die Nachmittagsbetreuung auszugehen. Dies entspricht monatlich 4.4 x 3 x (Fr. 9.70 + Fr. 8.90) = (gerundet) Fr. 250.–. Zu ergänzen ist, dass die Ferienbetreuung mit Fr. 20.40 pro Tag ähnlich viel kostet. Im Übrigen fallen in der Zeit, in welcher die Kindsmutter ihre Ferien mit der Klägerin verbringt, gar keine Fremdbetreuungskosten an. Die Fr. 250.– sind bis zum Ende der Primarschulzeit am 31. Juli 2032 anzurechnen. Dannzumal wird die Klägerin zwölf Jahre alt sein, womit davon auszugehen ist, dass sie nur noch den Mittagstisch benötigt. Das jährliche Einkommen der Kindsmutter beträgt 12 x Fr. 5'474.– = Fr. 65'688.–. Hinzu kommen die Kinderzulagen von Fr. 3'000.– und allfällige Unterhaltsbeiträge. Abzuziehen sind wiederum Fr. 17'700.– sowie die Kosten der Drittbetreuung. Es ist davon auszugehen, dass die Tarifstufe 11 (massgebendes Einkommen / Vermögen: Fr. 50'000.– bis Fr. 51'999.–) anwendbar sein wird. Die monatlichen Kosten belaufen sich daher auf 4.4 x 4 x Fr. 12.90 = (gerundet) Fr. 230.–. Der Abzug für Drittbetreuung ist steuerrechtlich nur solange möglich, als das Kind das 14. Altersjahr noch nicht vollendet hat (§ 31 Abs. 1 lit. j StG ZH; Art. 33 Abs. 3 DBG). Es ist demzufolge davon auszugehen, dass spätes- tens mit Vollendung des 14. Altersjahrs keine Fremdbetreuung mehr erforderlich ist, wenn der hauptbetreuende Elternteil gemäss Schulstufenmodell arbeitet. Zu- sammenfassend sind der Klägerin für die Zeit vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 2032 monatliche Fremdbetreuungskosten von Fr. 250.– und vom 1. August 2032 bis zum 31. Mai 2034 solche von Fr. 230.– anzurechnen. 15. Gesundheitskosten der Klägerin 15.1.Die Vorinstanz rechnete der Klägerin keine Gesundheitskosten an (Urk. 21 S. 9). 15.2.Die Klägerin bringt vor, es sei bei ihr vor kurzem eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert worden. Diese sei therapeutisch zu behandeln. Die Kosten könnten noch nicht abgeschätzt werden, doch sei mit erhöhten Gesund- heitskosten zu rechnen. Diese würden einstweilen auf Fr. 100.– pro Monat ge- schätzt (Urk. 20 Rz. 28).
- 42 - 15.3.Aufwände für nicht gedeckte Gesundheitskosten, wie Selbstbehalte und Franchisen, sind in der Bedarfsberechnung (genauer: im betreibungsrechtlichen Existenzminimum [BGer 5A_534/2021 vom 5. September 2022, E. 5.2.3]) zu be- rücksichtigen, wenn sie gegenwärtig oder in naher Zukunft tatsächlich anfallen (BGer 5A_730/2020 vom 2tt.mm 2021, E. 5.2.2.4.1). Es muss sich indessen um notwendige Gesundheitskosten handeln (BGer 5A_534/2021 vom 5. September 2022, E. 5.2.3; BGer 5A_991/2014 vom 27. Mai 2015, E. 2.1). Nicht notwendige Gesundheitskosten gehören als Gesundheitspflege zum Grundbedarf (BlSchK 2009, S. 193). 15.4.Dr. med. AC._____, FMH Kinder- und Jugendmedizin, bestätigte am
E. 18
Unterhalt vom 1. August 2022 bis zum 30. April 2023 18.1.Ab dem 1. August 2022 reduzierte sich das Einkommen der Kindsmutter (E. II.17.1.).
- 46 - 18.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'200.00 Fr. 400.00 Fr. 1'350.00 1) Wohnkosten Fr. 1'340.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 2) Krankenkasse (KVG) Fr. 27.00 Fr. 100.00 Fr. 355.00 1) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 1) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 3) Mobilität Fr. 0.00 Fr. - Fr. 65.00 3) Auswärtige Verpflegung Fr. 0.00 Fr. - Fr. 70.00 4) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 1'150.00 Fr. - 1) Versicherungen Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Kommunikationskosten Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 2'567.00 Fr. 2'293.00 Fr. 3'217.00 1) Hinsichtlich der Grundbeträge, der Wohnkosten sowie der Kosten der Krankenkasse (VVG), der Gesundheit, der Versicherungen, der Kommunikation und der Steuern kann auf die Ausführungen zur vorherigen Phase verwiesen werden (E. II.17.2.). 2) Die Krankenkassenprämien des Beklagten betragen (5 x Fr. 28.– + 4 x Fr. 26.–) / 9 = Fr. 27.– (E. II.13.4.). Jene der Klägerin und der Kindsmutter bleiben unverändert. 3) Dem Beklagten fielen im Zusammenhang mit der Betreuung der Welpen (siehe E. II.5.4.) keine Kosten für Fahrten zum Arbeitsplatz oder auswärtige Verpflegung an. Die Kindsmutter war 2022 und 2023 offenbar zumindest teilweise krankgeschrieben
- 47 - (Prot. I, S. 5 f.; Urk. 20 Rz. 7). Es ist deshalb fraglich, ob tatsächlich Kosten für Mo- bilität und auswärtige Verpflegung anfielen. Im Rahmen des Betreuungsunterhalts kann die Krankheit nicht berücksichtigt werden, was dazu führt, dass der Kindsmutter ein hypothetisches Einkommen anzurechnen ist (E. II.14.3.). Dies rechtfertigt es, die (unter Umständen ebenfalls hypothetischen) Berufskosten anzurechnen. 4) Die Fremdbetreuungskosten belaufen sich weiterhin auf Fr. 1'050.– (E. II.14.5.). 18.3.Der Barunterhalt beträgt wie in der vorherigen Phase Fr. 2'293.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 200.– (Familienzulage; E. II.3.7.1.) = Fr. 2'093.–. Der Beklagte hat lediglich in den Monaten November 2022 bis und mit Februar 2023 ein sein betreibungsrechtliches Existenzminimum von Fr. 2'567.– übersteigendes Einkom- men; es beträgt in diesen Monaten je Fr. 3'544.– (E. II.10.1.), womit er im Umfang von Fr. 977.– leistungsfähig ist. Er ist mithin zu verpflichten, für die Zeit von No- vember 2022 bis und mit Februar 2023 monatliche Barunterhaltsbeiträge von Fr. 977.– zu bezahlen. 18.4.Fraglich ist, ob ein Manko besteht und falls ja, wie hoch es ist: Die Ein- kommensreduktion der Kindsmutter ist krankheitsbedingt (E. II.3.7.1.), weshalb sie im Rahmen des Betreuungsunterhalts nicht berücksichtigt werden kann (E. II.14.3.). Auszugehen ist damit weiterhin von den Fr. 3'440.– der ersten Phase (E. II.3.7.1.). Damit ist der Bedarf der Kindsmutter von Fr. 3'217.– gedeckt; ein Be- treuungsunterhalt ist nicht geschuldet. Das hypothetische Einkommen der Kinds- mutter ist vorliegend ausschliesslich in der besonderen Funktion des Betreuungs- unterhalts begründet. Es verbietet sich deshalb, auch hinsichtlich des Barunterhalts damit zu rechnen. Das tatsächliche Einkommen beträgt Fr. 2'913.– (E. II.3.7.1.). Mit diesem kann die Kindsmutter ihr betreibungsrechtliches Existenzminimum von Fr. 3'217.– selbst dann nicht decken, wenn man die berufsbedingten Kosten (Fr. 65.– für Mobilität und Fr. 70.– für auswärtige Verpflegung) ausser Acht lässt. Das Manko beläuft sich demzufolge von November 2022 bis und mit Februar 2023 auf Fr. 2'093.– (Barunterhalt) - Fr. 977.– (Leistungsfähigkeit des Beklagten) = Fr. 1'116.–; in den übrigen Monaten (August 2022 bis und mit Oktober 2022 sowie März 2023 bis und mit April 2023) sind beide Eltern nicht leistungsfähig. Das Manko beträgt demzufolge Fr. 2'093.–.
- 48 - 18.5.Zusammenfassend ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin vom 1. August 2022 bis zum 30. April 2023 folgende monatlichen Unterhaltsbeiträge zu bezahlen:  Vom 1. August 2022 bis zum 31. Oktober 2022: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. November 2022 bis zum 28. Februar 2023: Fr. 977.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt; Manko: Fr. 1'116.–);  vom 1. März 2023 bis zum 30. April 2023: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–).
E. 19
Unterhalt vom 1. Mai 2023 bis zum 31. August 2023 19.1.Bis zum 30. April 2023 hatte die Kindsmutter ein reduziertes Einkom- men, danach war sie stellenlos (E. II.3.7.1. f.). 19.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'200.00 Fr. 400.00 Fr. 1'350.00 1) Wohnkosten Fr. 1'340.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 2) Krankenkasse (KVG) Fr. 26.00 Fr. 100.00 Fr. 355.00 1) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 1) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 3) Mobilität Fr. 83.00 Fr. - Fr. 65.00 4) Auswärtige Verpflegung Fr. 110.00 Fr. - Fr. 70.00 1) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 1'150.00 Fr. -
- 49 - 1) Versicherungen Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Kommunikationskosten Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 2'759.00 Fr. 2'293.00 Fr. 3'217.00 1) Hinsichtlich des Grundbetrages, der Wohnkosten, der Zusatzversicherung (VVG), der Gesundheitskosten, der Fremdbetreuung, der Versicherungen, der Kommunika- tionskosten und der Steuern kann auf die vorherige Phase verwiesen werden (E. II.18.2.). 2) Die Krankenkassenkosten (KVG) des Beklagten betragen Fr. 26.– (E. II.13.4.). Jene der Klägerin und der Kindsmutter bleiben unverändert (E. II.18.2.). 3) Von Mai 2023 bis August 2023 war der Beklagte (im Stundenlohn [Urk. 44/1]) bei der S._____ (Schweiz) AG angestellt (E. II.8.2.). Er arbeitete in diesen vier Monaten (oder 17.5 Wochen) insgesamt 48.96 Stunden + 100.37 Stunden + 87.43 Stunden + 143.95 Stunden = 380.71 Stunden (Urk. 44/2; Urk. 60/4; Urk. 62). Dies entspricht durchschnittlich rund 22 Stunden pro Woche oder einem Pensum von ungefähr 50 %. Der Arbeits- oder Besammlungsort war I._____ (Urk. 44/1). Für die Fahrt von W._____ (Wohnort des Beklagten) nach I._____ sind zwei Zonen erforderlich (https://www.vbl.ch/fahrplaene/zonen-und-netzplan/, besucht am 31. Juli 2024). Ein Monatsabonnement für zwei Zonen kostet Fr. 83.– (https://www.vbl.ch/billette- abos/passepartout-abonnemente/erwachsene/, besucht am 31. Juli 2024). Demzu- folge ist dem Beklagten dieser Betrag einzusetzen. Die Kindsmutter war in dieser Phase erwerbslos (E. II.3.7.2. f.). Daher sind bei ihr grundsätzlich keine Mobilitätskosten zu berücksichtigen. Indessen ist ihr hinsichtlich des Betreuungsunterhalts ein hypothetisches Einkommen anzurechnen (E. II.19.3.), weshalb auch hypothetische Mobilitätskosten einzusetzen sind. 4) Mit Blick auf das Pensum des Beklagten sind ihm Fr. 110.– für auswärtige Verpfle- gung zuzugestehen. Die Kosten der Kindsmutter bleiben infolge des hypothetischen Einkommens unverändert.
- 50 - 19.3.Der Barunterhalt beträgt wie in der vorherigen Phase Fr. 2'293.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 200.– (Familienzulage; E. II.3.7.2.) = Fr. 2'093.–. Der Beklagte kann lediglich im Mai und Juni 2023 sein betreibungsrechtliches Existenzminimum von Fr. 2'759.– decken (siehe E. II.10.1.); im Mai verbleiben ihm Fr. 2'819.– - Fr. 2'759.– = Fr. 60.–, im Juni Fr. 3'544.– - Fr. 2'759.– = Fr. 785.–. In den übrigen Monaten kann er nicht zu Unterhaltszahlungen verpflichtet werden. Das "Einkom- men" der Kindsmutter besteht in Zahlungen der Sozialhilfe (E. II.3.7.2.) und kann nicht berücksichtigt werden (E. II.3.5.1.). Anzurechnen ist ihr jedoch wie in der vor- herigen Phase ein hypothetisches Einkommen von monatlich Fr. 3'440.– bezüglich des Betreuungsunterhalts (E. II.18.4.); ihre Erwerbslosigkeit war nämlich nicht be- treuungsbedingt (E. II.3.7.1. f.). Die Fr. 3'440.– übersteigen den Bedarf von Fr. 3'217.–, weshalb die Klägerin keinen Anspruch auf Betreuungsunterhalt hat. Das Manko beläuft sich im Mai 2023 auf Fr. 2'093.– (Barunterhalt) - Fr. 60.– (Leis- tungsfähigkeit des Beklagten) = Fr. 2'033.– und im Juni 2023 auf Fr. 2'093.– (Bar- unterhalt) - Fr. 785.– (Leistungsfähigkeit des Beklagten) = Fr. 1'308.–; in den übri- gen Monaten (Juli und August 2023) sind beide Eltern nicht leistungsfähig. Das Manko beträgt Fr. 2'093.–. 19.4.Zusammenfassend ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin vom 1. Mai 2023 bis zum 31. August 2023 folgende monatlichen Unterhaltsbeiträge zu bezahlen:  Vom 1. bis zum 31. Mai 2023: Fr. 60.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunter- halt; Manko: Fr. 2'033.–);  vom 1. bis zum 30. Juni 2023: Fr. 785.– (davon Fr. 0.– Betreuungsun- terhalt; Manko: Fr. 1'308.–);  vom 1. Juli 2023 bis zum 31. August 2023: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–).
E. 20
Unterhalt vom 1. September 2023 bis zum 31. Januar 2024 20.1.Ab dem 1. September 2023 sind dem Beklagten ein tieferer Grundbe- trag und eine tiefere Miete anzurechnen, weil er sich die Wohnung ab dann mit seinem Bruder teilte (E. II.11.4.3.).
- 51 - 20.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 400.00 Fr. 1'350.00 2) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 3) Krankenkasse (KVG) Fr. 26.00 Fr. 100.00 Fr. 355.00 3) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 3) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 4) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00 5) Auswärtige Verpflegung Fr. 100.00 Fr. - Fr. 110.00 3) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 1'150.00 Fr. - 3) Versicherungen Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 3) Kommunikationskosten Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 3) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 1'856.00 Fr. 2'293.00 Fr. 3'292.00 1) Der Grundbetrag des Beklagten beträgt neu Fr. 1'100.– (E. II.11.4.3.). Die übrigen Grundbeträge bleiben unverändert (E. II.19.2.). 2) Die Wohnkosten des Beklagten liegen neu bei Fr. 530.– (E. II.11.4.3.). Die übrigen Wohnkosten bleiben unverändert (E. II.19.2.). 3) Die Auslagen für Krankenkasse, Gesundheit, Fremdbetreuung, Versicherungen, Kommunikation und Steuern bleiben unverändert (E. II.19.2.). 4) Wie hoch die Mobilitätskosten des Beklagten sind, ist unklar. Sein Geschäft befindet sich nämlich im Aufbau (siehe E. II.9.4.). Es kann aber offenbleiben, weil er in dieser
- 52 - Phase über kein Einkommen verfügt und sein betreibungsrechtliches Existenzmini- mum deshalb nicht decken kann. Es sind pauschal Fr. 100.– einzusetzen. Die Kindsmutter arbeitet ab dem 1. Oktober 2023 in einem Pensum von 60 % in Zü- rich (Urk. 91/1). Dafür benötigt sie von AB._____ ein Abonnement für drei Zonen (https://www.zvv.ch/zvv-assets/abos-und-tickets/zonen/2021-2501-tarifzonen.pdf, besucht am 31. Juli 2024). Dieses kostet Fr. 1'189.– pro Jahr (https://www.zvv.ch/zvv/de/abos-und-tickets/abos/netzpass.html, besucht am 31. Juli 2024) oder (gerundet) Fr. 100.– pro Monat. Ob man für den September 2023 wie in der vorherigen Phase mit hypothetischen Fr. 65.– rechnet oder nicht, spielt keine Rolle. Wie nämlich zu zeigen sein wird, hat die Klägerin auch dann keinen Anspruch auf Betreuungsunterhalt, wenn man Fr. 100.– einsetzt. 5) Die Höhe der Mehrkosten für auswärtige Verpflegung des Beklagten sind unklar. Sie können aber wie seine Mobilitätskosten offenbleiben. Es sind pauschal Fr. 100.– ein- zusetzen. Mit Blick auf das Arbeitspensum der Kindsmutter rechtfertigt es sich, Fr. 110.– an Mehrkosten für auswärtige Verpflegung anzurechnen. Die Ausführungen hinsichtlich der Mobilitätskosten für September 2023 gelten analog. 20.3.Der Barunterhalt beträgt wie in der vorherigen Phase Fr. 2'293.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 200.– (Familienzulage; E. II.3.7.2. f.) = Fr. 2'093.–. Der Beklagte hat kein (genügendes) Einkommen (E. II.9.7.). Er kann deshalb nicht verpflichtet werden, Alimente zu bezahlen. 20.4.Was den September 2023 betrifft, besteht das "Einkommen" der Kinds- mutter in Zahlungen der Sozialhilfe (E. II.3.7.2.) und kann nicht berücksichtigt wer- den (E. II.3.5.1.). Anzurechnen ist ihr jedoch wie in der vorherigen Phase ein hypo- thetisches Einkommen von monatlich Fr. 3'440.– bezüglich des Betreuungsunter- halts (E. II.19.3.); ihre Erwerbslosigkeit ist nämlich nicht betreuungsbedingt (E. II.3.7.1. f.). Die Fr. 3'440.– übersteigen den Bedarf von Fr. 3'292.–, weshalb die Klägerin keinen Anspruch auf Betreuungsunterhalt hat. Das Manko für Septem- ber 2023 beträgt Fr. 2'093.– (ungedeckter Barunterhalt).
- 53 - 20.5.Das monatliche Nettoeinkommen der Kindsmutter beträgt vom 1. Okto- ber 2023 bis zum 31. Januar 2024 Fr. 3'969.– (E. II.3.7.3.). Nach Deckung ihres betreibungsrechtlichen Existenzminimums von Fr. 3'292.– verbleiben ihr Fr. 677.–. Sie ist damit nicht erheblich leistungsfähiger als der Beklagte und muss daher das Manko nicht decken (E. II.17.3.). Letzteres beläuft sich daher weiterhin auf Fr. 2'093.–. 20.6.Zusammenfassend kann der Beklagte vom 1. September 2023 bis zum 31. Januar 2024 nicht zu Unterhaltsbeiträgen verpflichtet werden. Das Manko der Klägerin beträgt in dieser Zeit Fr. 2'093.–.
E. 21
Unterhalt vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024 21.1.Die Kindsmutter erhöhte ihr Arbeitspensum per 1. Februar 2024 von 60 auf 80 % (E. II.3.7.3.). 21.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter präsentieren sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 400.00 Fr. 1'350.00 1) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 1) Krankenkasse (KVG) Fr. 26.00 Fr. 100.00 Fr. 355.00 1) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 1) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 1) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00 2) Auswärtige Verpflegung Fr. 100.00 Fr. - Fr. 176.00 3) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 433.00 Fr. - 1) Versicherungen Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00
- 54 - 1) Kommunikationskosten Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 1'856.00 Fr. 1'576.00 Fr. 3'358.00 1) Die Grundbeträge, die Wohnkosten sowie die Auslagen für Krankenkasse, Gesund- heit, Mobilität, Versicherungen, Kommunikation und Steuern bleiben unverändert (E. II.20.2.). 2) Die Kindsmutter arbeitet seit dem 1. Februar 2024 in einem Pensum von 80 % (E. II.3.7.3.). Ihre Mehrkosten für auswärtige Verpflegung erhöhen sich damit auf Fr. 110.– / 50 x 80 = Fr. 176.–. 3) Die Fremdbetreuungskosten belaufen sich auf Fr. 433.– (E. II.14.5.). 21.3.Der Barunterhalt beträgt Fr. 1'576.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 200.– (Familienzulage; E. II.3.7.3) = Fr. 1'376.–. Der Beklagte hat kein Einkommen (E. II.9.7.). Er kann deshalb nicht verpflichtet werden, Alimente zu bezahlen. 21.4.Das monatliche Einkommen der Kindsmutter beläuft sich auf Fr. 5'474.– (E. II.3.7.3.). Nach Deckung ihres betreibungsrechtlichen Existenzminimums von Fr. 3'358.– verbleiben ihr Fr. 2'116.–. Mit Blick auf die Leistungsfähigkeit rechtfertigt es sich, die Kindsmutter zu verpflichten, im Umfang von Fr. 700.– für den Unterhalt der Klägerin aufzukommen (siehe E. II.17.3.). Das Manko der Klägerin beträgt demzufolge nur noch Fr. 676.–. 21.5.Zusammenfassend kann der Beklagte vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024 aufgrund seiner fehlenden Leistungsfähigkeit weiterhin nicht verpflich- tet werden, Alimente zu bezahlen.
E. 22
Unterhalt vom 1. August 2024 bis zum 31. Dezember 2024 22.1.Es ist davon auszugehen, dass die Kindsmutter ihr Arbeitspensum per 1. August 2024 auf 60 % reduziert hat (E. II.3.8.). Ausserdem kommt die Klägerin in den Kindergarten (E. II.14.6.).
- 55 - 22.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 400.00 Fr. 1'350.00 1) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 1) Krankenkasse (KVG) Fr. 26.00 Fr. 100.00 Fr. 355.00 1) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 1) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 2) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00 3) Auswärtige Verpflegung Fr. 0.00 Fr. - Fr. 110.00 4) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 250.00 Fr. - 1) Versicherungen Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Kommunikationskosten Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 1) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 1'756.00 Fr. 1'393.00 Fr. 3'292.00 1) Die Grundbeträge, die Wohnkosten sowie die Auslagen für Krankenkasse, Gesund- heit, Versicherungen, Kommunikation und Steuern bleiben unverändert (E. II.21.2.). 2) Dem Beklagten sind für die Arbeitssuche pauschal Fr. 100.– an Mobilitätskosten zu- zugestehen (siehe OGer ZH LE200047 vom 17.05.2021, E. III.8.4.). Die Mobilitäts- kosten der Kindsmutter bleiben unverändert (E. II.21.2.). 3) Dem Beklagten fallen keine Kosten für auswärtige Verpflegung an, da er auf Stellen- suche ist. Die Kindsmutter reduziert ihr Pensum auf 60 % (E. II.3.8.), weshalb von Mehrkosten von Fr. 110.– auszugehen ist.
- 56 - 4) Die Klägerin kommt in den Kindergarten, womit sich die Fremdbetreuungskosten auf Fr. 250.– reduzieren (E. II.14.6.). 22.3.Der Barunterhalt beträgt Fr. 1'393.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 200.– (Familienzulage; E. II.3.7.3.) = Fr. 1'193.–. Der Beklagte hat kein Einkommen (E. II.9.7.). Er kann deshalb auch in dieser Phase nicht verpflichtet werden, Ali- mente zu bezahlen. 22.4.Das monatliche Einkommen der Kindsmutter beläuft sich auf Fr. 3'969.– (E. II.3.8.). Nach Deckung ihres betreibungsrechtlichen Existenzminimums von Fr. 3'292.– verbleiben ihr Fr. 677.–. Dies ist zu wenig, als dass sie verpflichtet wer- den könnte, nebst dem Naturalunterhalt, den sie in Form der Betreuung der Kläge- rin leistet, auch einen Teil des finanziellen Mankos zu tragen (E. II.17.3.). Letzteres beläuft sich daher auf Fr. 1'193.–.
E. 23
Unterhalt vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Juli 2032 23.1.Ab dem 1. Januar 2025 wird dem Beklagten ein hypothetisches Einkom- men angerechnet (E. II.9.7.). 23.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 457.00 Fr. 1'350.00 2) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 3) Krankenkasse (KVG) Fr. 250.00 Fr. 100.00 Fr. 355.00 4) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 40.00 Fr. 244.00 2) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 5) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00
- 57 - 6) Auswärtige Verpflegung Fr. 220.00 Fr. - Fr. 110.00 2) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 250.00 Fr. - 2) Versicherungen Fr. 0.00 Fr. - Fr. 0.00 7) Kommunikationskosten Fr. 150.00 Fr. - Fr. 150.00 2) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 2'350.00 Fr. 1'490.00 Fr. 3'686.00 1) Die Grundbeträge des Beklagten und der Kindsmutter bleiben unverändert. Jener der Klägerin erhöht sich per tt.mm 2030 auf Fr. 600.– (E. II.14.4.). Es ist demzufolge von durchschnittlich (65 x Fr. 400.– + 26 x Fr. 600.–) / 91 = Fr. 457.– auszugehen. 2) Die Wohnkosten sowie die Auslagen für die Gesundheit, die Fremdbetreuung, die Versicherungen und die Steuern bleiben unverändert (E. II.22.2.). 3) Die Krankenkassenprämien des Beklagten betragen neu Fr. 250.– (E. II.13.4.). 4) Die Kosten der Zusatzversicherung der Klägerin belaufen sich auf Fr. 73.–, jene der Kindsmutter auf Fr. 244.– (Urk. 21 S. 9). Wie noch zu zeigen sein wird, kann der Be- klagte lediglich im Umfang von Fr. 40.– für die Zusatzversicherung der Klägerin auf- kommen. 5) Für die Mobilität sind beim Beklagten wie bei der Kindsmutter Fr. 100.– einzusetzen. 6) Beim Beklagten wird von einem Arbeitspensum von 100 % ausgegangen (E. II.9.5.2. und II.9.7.). Daraus resultieren Mehrkosten für auswärtige Verpflegung von monatlich Fr. 220.–. 7) Für Kommunikation (inklusive Serafe) ist bei beiden Eltern eine gerichtsübliche Pau- schale von Fr. 150.– einzusetzen (siehe BGE 147 III 265 E. 7.2). 23.3.Die Familienzulage beträgt bis zur Vollendung des zwölften Altersjahrs des Kindes Fr. 200.–, danach Fr. 250.– (§ 4 Abs. 1 EG FamZG ZH). Die Tatsache, dass sie in der vorliegenden Phase während zweier Monate Fr. 250.– beträgt, ist
- 58 - vernachlässigbar. Der Barunterhalt beläuft sich auf Fr. 1'490.– (Bedarf der Kläge- rin) - Fr. 200.– (Familienzulage; E. II.3.7.3.) = Fr. 1'290.–. Der Beklagte ist im Um- fang von Fr. 3'640.– (Einkommen des Beklagten; E. II.9.7.) - Fr. 2'350.– (Bedarf des Beklagten) = Fr. 1'290.– leistungsfähig. In diesem Umfang muss er für den Bar- unterhalt aufkommen. Ein Manko besteht nicht, weil das betreibungsrechtliche Existenzminimum der Klägerin gedeckt ist. Die Kindsmutter kann mit ihrem Ein- kommen von Fr. 3'969.– ihren Bedarf von Fr. 3'686.– decken. Demzufolge ist kein Betreuungsunterhalt geschuldet. 23.4.Zusammenfassend ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Juli 2032 monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'290.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt) zu bezahlen.
E. 24
Unterhalt vom 1. August 2032 bis zum 31. Mai 2036 24.1.Ab dem 1. August 2032 ist der Kindsmutter ein Arbeitspensum von 80 % anzurechnen, da die Klägerin in die Sekundarschule kommt (E. II.3.8.). Zudem ent- fallen per 31. Mai 2034 die Fremdbetreuungskosten (E. II.14.6.). 24.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 600.00 Fr. 1'350.00 2) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 3) Krankenkasse (KVG) Fr. 275.00 Fr. 110.00 Fr. 391.00 4) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 22.00 Fr. 244.00 2) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 2) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00 5) Auswärtige Verpflegung Fr. 220.00 Fr. - Fr. 176.00
- 59 - 6) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 110.00 Fr. - 7) Versicherungen Fr. 30.00 Fr. - Fr. 34.00 8) Kommunikationskosten Fr. 150.00 Fr. - Fr. 150.00 2) Steuern Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 0.00 Total Fr. 2'405.00 Fr. 1'485.00 Fr. 3'822.00 1) Der Grundbetrag der Klägerin beträgt Fr. 600.– (E. II.14.4.). Die übrigen Grundbe- träge bleiben gleich (E. II.23.2.). 2) Die Wohnkosten, die Gesundheitskosten, die Mobilitätskosten sowie die Steuern bleiben unverändert (E. II.23.2.). 3) Es ist mit Blick auf die notorisch steigenden Krankenkassenprämien davon auszuge- hen, dass diese im Jahr 2032 um schätzungsweise 10 % höher sein werden als in der vorherigen Phase (siehe E. II.13.3.). 4) Die Kosten der Zusatzversicherung der Klägerin belaufen sich auf Fr. 73.–, jene der Kindsmutter auf Fr. 244.– (Urk. 21 S. 9). Wie noch zu zeigen sein wird, kann der Be- klagte lediglich im Umfang von Fr. 22.– für die Zusatzversicherung der Klägerin auf- kommen. 5) Der Kindsmutter wird neu ein Arbeitspensum von 80 % angerechnet (E. II.3.8.). Da- mit erhöhen sich die Mehrkosten für auswärtige Verpflegung auf Fr. 176.–. 6) Der Klägerin sind Fremdbetreuungskosten für die Zeit von 1. August 2032 bis und mit Mai 2034 (Klägerin wird 14) anzurechnen. Dies ergibt im Durchschnitt auf die gesamten 46 Monate 22 x Fr. 230.– / 46 = Fr. 110.– (E. II.14.6.). 7) In Anlehnung an die vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 21 S. 9) und die vorherigen Ausführungen (E. II.12.4.) ist beim Beklagten von Versicherungskosten von Fr. 30.– und bei der Kindsmutter von solchen im Umfang von Fr. 34.– auszugehen. 8) Für Kommunikation (inklusive Serafe) ist bei beiden Eltern eine gerichtsübliche Pau- schale von Fr. 150.– einzusetzen (siehe BGE 147 III 265 E. 7.2).
- 60 - 24.3.Fraglich ist, ob der Bedarf des unterhaltsverpflichteten Elternteils auf das familienrechtliche Existenzminimum zu erweitern ist, wenn die Einkommen beider (unverheirateten) Elternteile genügen, um ihr familienrechtliches Existenzminimum und jenes des Kindes zu decken. Wie erwähnt (E. II.17.3.) sind grundsätzlich nur der unterhaltsverpflichtete Elternteil und das Kind in die Berechnung miteinzube- ziehen. Eine Erweiterung des Bedarfs auf das familienrechtliche Existenzminimum kommt demzufolge nur in Frage, soweit der unterhaltsverpflichtete Elternteil in der Lage ist, den Mehrbetrag zu tragen (siehe auch BGer 5A_729/2022 vom 24. Mai 2024, E. 8.2). Alles andere würde dazu führen, dass der hauptbetreuende Elternteil das familienrechtliche Existenzminimum des anderen indirekt mitfinanzieren würde, indem er sich mit tieferen Barunterhaltsbeiträgen abfinden müsste (der höhere Be- darf des unterhaltspflichtigen Elternteils würde seine Leistungsfähigkeit schmä- lern). Dies geht vor dem Hintergrund, dass der hauptbetreuende Elternteil bereits für den Naturalunterhalt (und gegebenenfalls einen Teil des Barunterhalts) auf- kommt, nicht an. 24.4.Der Barunterhalt beträgt Fr. 1'485.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 250.– (Familienzulage; E. II.23.3.) = Fr. 1'235.–. Der Beklagte ist im Umfang von Fr. 3'640.– (Einkommen des Beklagten; E. II.9.7.) - Fr. 2'405.– (Bedarf des Beklag- ten) = Fr. 1'235.– leistungsfähig. Er kann somit für den Barunterhalt der Klägerin aufkommen. Die Kindsmutter kann mit ihrem Einkommen von Fr. 5'474.– (E. II.3.8.) ihren Bedarf von Fr. 3'822.– decken. Demzufolge ist kein Betreuungsunterhalt ge- schuldet. 24.5.Zusammenfassend ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin vom 1. August 2032 bis zum 31. Mai 2036 monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'235.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt) zu bezahlen.
E. 25
Unterhalt vom tt.mm 2036 bis zum 31. Mai 2038 25.1.Ab dem tt.mm 2036 ist der Kindsmutter ein Arbeitspensum von 100 % zuzumuten (E. II.3.8.).
- 61 - 25.2.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 600.00 Fr. 1'350.00 1) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 1) Krankenkasse (KVG) Fr. 275.00 Fr. 110.00 Fr. 391.00 2) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 73.00 Fr. 244.00 1) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 1) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00 3) Auswärtige Verpflegung Fr. 220.00 Fr. - Fr. 220.00 4) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 0.00 Fr. - 1) Versicherungen Fr. 30.00 Fr. - Fr. 34.00 1) Kommunikationskosten Fr. 150.00 Fr. - Fr. 150.00 5) Steuern Fr. 0.00 Fr. 83.00 Fr. 147.00 Total Fr. 2'405.00 Fr. 1'509.00 Fr. 4'013.00 1) Sämtliche Bedarfspositionen mit Ausnahme der Zusatzversicherung, der auswärti- gen Verpflegung, der Fremdbetreuungskosten und der Steuern bleiben unverändert (E. II.24.2.). 2) Bei der Klägerin können nunmehr die gesamten Kosten der Zusatzversicherung von Fr. 73.– (Urk. 21 S. 9) berücksichtigt werden. 3) Der Kindsmutter wird ein Arbeitspensum von 100 % zugemutet (E. II.3.8.). Damit er- höhen sich die Mehrkosten für auswärtige Verpflegung auf Fr. 220.–. Im Übrigen bleibt die auswärtige Verpflegung unverändert.
- 62 - 4) Es fallen keine Fremdbetreuungskosten mehr an (E. II.14.6.). 5) Die Steuern des Beklagten sind bereits in seinem Einkommen enthalten (E. II.9.7.). Das Jahreseinkommen der Kindsmutter beträgt 12 x Fr. 6'843.– = Fr. 82'116.– (E. II.3.8.). Für Berufsauslagen sind pauschal Fr. 5'500.– abzuziehen. Für Versiche- rungsprämien sind Fr. 2'900.– + Fr. 1'300.– = Fr. 4'200.– (§ 31 Abs. 1 lit. g StG ZH) bzw. Fr. 1'800.– + Fr. 700.– = Fr. 2'500.– (Art. 33 Abs. 1 lit. g Ziff. 2 DBG und Art. 33 Abs. 1bis lit. b DBG) zu subtrahieren. Die Kindsmutter kann auch den Kinderabzug von Fr. 9'300.– (§ 34 Abs. 1 lit. a StG ZH) bzw. Fr. 6'700.– (Art. 35 Abs. 1 lit. a DBG) geltend machen und die Unterhaltsbeiträge von geschätzt Fr. 14'400.– abziehen (§ 31 Abs. 1 lit. c StG ZH; Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG). Das steuerbare Einkommen be- trägt somit Fr. 48'716.– (Staats- und Gemeindesteuer) bzw. Fr. 53'016.– (Bundes- steuer). Es ist von einem steuerbaren Vermögen von Fr. 0.– auszugehen (siehe Urk. 4/13). Gibt man die Daten so im Steuerrechner des Kantons Zürich ein (Steuer- jahr: 2024; Zivilstand: Ledig; Tarif: Verh. und Einelterntarif; Konfession: Römisch-ka- tholisch [Urk. 4/13]; Gemeinde: AB._____), resultieren eine Staats- und Gemeinde- steuer von Fr. 2'739.30 und eine Bundessteuer von Fr. 0.–. Dies entspricht monatlich (gerundet) Fr. 230.–. Ein Anteil der Steuern ist dem Barbedarf der Kinder zuzuweisen (BGE 147 III 265 E. 7.2). Dazu sind die dem Kind zuzurechnenden, aber vom Empfängerelternteil zu versteuernden Einkünfte (namentlich Barunterhaltsbeitrag, Familienzulagen, Sozial- versicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistun- gen, Erträge aus Kindesvermögen; nicht aber das Erwerbseinkommen des Kindes [siehe Art. 3 Abs. 3 StHG] oder der formell dem Kind zustehende [Art. 285 Abs. 2 ZGB], materiell aber für den betreuenden Elternteil bestimmte Betreuungsunterhalts- beitrag) in das Verhältnis zu den vom Empfängerelternteil insgesamt zu versteuern- den Einkünften zu setzen; der daraus ermittelte Anteil an der gesamten Steuerschuld des Empfängerelternteils ist im erweiterten Bedarf des Kindes zu berücksichtigen (BGE 147 III 457 E. 4.2.3.5). Dies entspricht (Fr. 1'200.– + Fr. 250.–) x 12 / Fr. 48'716.– = 0.36 oder 36 %. Demzufolge sind Fr. 83.– (36 % von Fr. 230.–) einzu- setzen. Die Steuern der Kindsmutter reduzieren sich damit auf Fr. 147.–. 25.3.Der Barunterhalt beträgt Fr. 1'509.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 250.– (Familienzulage; E. II.23.3.) = Fr. 1'259.–. Der Beklagte ist im Umfang von
- 63 - Fr. 3'640.– (Einkommen des Beklagten; E. II.9.7.) - Fr. 2'405.– (Bedarf des Beklag- ten) = Fr. 1'235.– leistungsfähig. In diesem Umfang muss er für den Barunterhalt aufkommen. Die Leistungsfähigkeit der Kindsmutter beläuft sich auf Fr. 6'843.– (Einkommen; E. II.3.8.) - Fr. 4'013.– (Bedarf) = Fr. 2'830.–. Ein Betreuungsunterhalt ist somit nicht geschuldet. Ein Manko besteht nicht, weil der Beklagte den Barun- terhalt auf Basis des betreibungsrechtlichen Existenzminimums zahlen kann. 25.4.Zusammenfassend ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin vom tt.mm 2036 bis zum 31. Mai 2038 monatliche Unterhaltsbeiträge von Fr. 1'235.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt) zu bezahlen.
E. 26
Unterhalt ab dem tt.mm 2038 (Volljährigenunterhalt) 26.1.Am tt.mm 2038 wird die Klägerin volljährig. Damit entfallen die Betreu- ungspflichten und beide Eltern haben den Barunterhalt im Verhältnis ihrer Leis- tungsfähigkeit zu tragen (BGE 147 III 265 E. 8.5). Die Alimente sind längstens bis zum Abschluss der Ausbildung im Sinne von Art. 277 Abs. 2 ZGB geschuldet. 26.2.Wie bereits erwähnt entfallen die Betreuungspflichten mit der Volljährig- keit des Kindes; damit haben beide Elternteile im Verhältnis ihrer Leistungsfähigkeit für den Geldunterhalt aufzukommen (E. II.25.1.). Die Vorinstanz liess dies unbe- rücksichtigt (Urk. 21 S. 12 f.), was als offensichtlicher Fehler (E. II.1.3.) zu korrigie- ren ist. Anders als in den vorherigen Phasen (E. II.17.3.) beschränkt sich die Be- rechnung nicht mehr nur auf einen Elternteil und das Kind. Weil beide Elternteile unterhaltspflichtig sind, ist auch ihr Bedarf – im Gegensatz zu den früheren Phasen (E. II.24.3.) – nach denselben Grundsätzen vom betreibungs- auf das familienrecht- liche Existenzminimum zu erweitern. Der Volljährigenunterhalt ist maximal auf das familienrechtliche Existenzminimum begrenzt (BGE 147 III 265 E. 7.2). 26.3.Die Bedarfspositionen der Parteien und der Kindsmutter gestalten sich wie folgt: Bedarfsposition Beklagter Klägerin Kindsmutter 1) Grundbetrag Fr. 1'100.00 Fr. 600.00 Fr. 1'200.00
- 64 - 2) Wohnkosten Fr. 530.00 Fr. 643.00 Fr. 1'287.00 3) Krankenkasse (KVG) Fr. 275.00 Fr. 200.00 Fr. 391.00 4) Krankenkasse (VVG) Fr. 0.00 Fr. 73.00 Fr. 244.00 2) Gesundheitskosten Fr. 0.00 Fr. 0.00 Fr. 90.00 2) Mobilität Fr. 100.00 Fr. - Fr. 100.00 2) Auswärtige Verpflegung Fr. 220.00 Fr. - Fr. 220.00 2) Fremdbetreuung Fr. - Fr. 0.00 Fr. - 5) Versicherungen Fr. 30.00 Fr. - Fr. 34.00 6) Kommunikationskosten Fr. 150.00 Fr. - Fr. 150.00 7) Steuern Fr. 0.00 Fr. 2.00 Fr. 625.00 Total Fr. 2'405.00 Fr. 1'518.00 Fr. 4'341.00 1) Der Kindsmutter, die nunmehr mit der volljährigen Klägerin zusammenlebt, ist ein Grundbetrag von Fr. 1'200.– anzurechnen (OGer ZH LZ210030 vom 12.01.2023, E. II.3.6. [S. 26]). Im Übrigen bleiben die Grundbeträge unverändert. 2) Die Wohnkosten, Gesundheitskosten, Mobilitätskosten, Mehrkosten für auswärtige Verpflegung sowie die Fremdbetreuungskosten bleiben unverändert (E. II.25.2.). 3) Es ist davon auszugehen, dass die Volljährigkeit bei der Klägerin zu erheblich höhe- ren Krankenkassenprämien führen wird. Diese sind auf Fr. 200.– pro Monat zu schät- zen. Im Übrigen ist von denselben Prämien wie in der vorherigen Phase auszugehen (E. II.25.2.). 4) Bei der Klägerin und der Kindsmutter fallen Kosten für die Zusatzversicherung von Fr. 73.– bzw. Fr. 244.– an; die vorinstanzliche Feststellung, wonach der Beklagte keine Zusatzversicherung hat, blieb unangefochten (Urk. 21 S. 9).
- 65 - 5) In Anlehnung an die vorinstanzlichen Erwägungen (Urk. 21 S. 9) und die vorherigen Ausführungen (E. II.12.4.) ist beim Beklagten von Versicherungskosten von Fr. 30.– und bei der Kindsmutter von solchen im Umfang von Fr. 34.– auszugehen. 6) Für Kommunikation (inklusive Serafe) ist bei beiden Eltern eine gerichtsübliche Pau- schale von Fr. 150.– einzusetzen (siehe BGE 147 III 265 E. 7.2). 7) Bezüglich der Steuern ist zu berücksichtigen, dass die Eltern Volljährigenunterhalts- beiträge nicht von ihrem Einkommen abziehen können (§ 31 Abs. 1 lit. e StG LU; § 31 Abs. 1 lit. c StG ZH; Art. 33 Abs. 1 lit. c DBG). Dafür muss sie das volljährige Kind auch nicht als Einkommen versteuern (§ 24 lit. e StG ZH; Art. 24 lit. e DBG; Markus Reich, Steuerrecht, 3. Aufl., Zürich / Basel / Genf 2020, § 13 Rz. 237). Die Familienzulagen von jährlich Fr. 3'000.– erreichen die Schwelle, ab welchem das Einkommen steuerbar ist, nicht (siehe § 35 Abs. 1 StG ZH; Art. 36 Abs. 1 DBG). Die Klägerin wird somit lediglich die Personalsteuer von jährlich Fr. 24.– bezahlen müs- sen (§ 200 StG ZH), was monatlich Fr. 2.– entspricht. Die Steuern des Beklagten sind bereits in seinem Einkommen enthalten (E. II.9.7.). Das Jahreseinkommen der Kindsmutter beträgt 12 x Fr. 6'843.– = Fr. 82'116.– (E. II.3.8.). Für Berufsauslagen sind pauschal Fr. 5'500.– abzuziehen. Für Versiche- rungsprämien sind Fr. 2'900.– (§ 31 Abs. 1 lit. g StG ZH) bzw. Fr. 1'800.– (Art. 33 Abs. 1 lit. g Ziff. 2 DBG) zu subtrahieren. Der Kinderabzug kann auch für ein volljäh- riges Kind geltend gemacht werden, welches in Erstausbildung ist (§ 34 Abs. 1 lit. a StG ZH; Art. 35 Abs. 1 lit. a DBG). Wie erwähnt werden Volljährigenunterhaltsbei- träge dem Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils zugerechnet. Daraus ist zu schliessen, dass er für den Unterhalt des mündigen Kindes sorgt und insofern auch den Kinderabzug geltend machen kann. Leisten beide Elternteile Unterhalts- beiträge an das volljährige Kind, kommt derjenige Elternteil in den Genuss des Kin- derabzugs, der den höheren Beitrag leistet (BGer 2C_905/2017 vom 11. März 2019, E. 2.1.3). Erforderlich ist freilich, dass die entrichteten Alimente zumindest die Höhe des gesetzlich vorgesehenen Kinderabzugs erreichen (BGer 2C_905/2017 vom 11. März 2019, E. 2.8; BGer 2C_516/2013 vom 4. Februar 2014, E. 2.1). Wie noch zu zeigen sein wird (E. II.26.4.), entfällt der grössere Teil des Barunterhalts auf die Kindsmutter. Diese kann daher den Kinderabzug von Fr. 9'300.– (§ 34 Abs. 1 lit. a StG ZH) bzw. Fr. 6'700.– (Art. 35 Abs. 1 lit. a DBG) geltend machen. Ihr steuerbares Einkommen beträgt somit Fr. 64'416.– (Staats- und Gemeindesteuer) bzw.
- 66 - Fr. 68'116.– (Bundessteuer). Es ist von einem steuerbaren Vermögen von Fr. 0.– auszugehen (siehe Urk. 4/13). Gibt man die Daten so im Steuerrechner des Kantons Zürich ein (Steuerjahr: 2024; Zivilstand: Ledig; Tarif: Grundtarif; Konfession: Rö- misch-katholisch [Urk. 4/13]; Gemeinde: AB._____), resultieren eine Staats- und Ge- meindesteuer von Fr. 6'559.20 und eine Bundessteuer von Fr. 927.10. Dies ent- spricht monatlich (gerundet) Fr. 625.–. 26.4.Der Barunterhalt beträgt Fr. 1'518.– (Bedarf der Klägerin) - Fr. 250.– (Familienzulage; Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG und § 4 Abs. 1 EG FamZG ZH) = Fr. 1'268.–. Der Beklagte ist im Umfang von Fr. 3'640.– (Einkommen; E. II.9.7.) - Fr. 2'405.– (Bedarf) = Fr. 1'235.–, die Kindsmutter im Umfang von Fr. 6'843.– (Ein- kommen; E. II.3.8.) - Fr. 4'341.– (Bedarf) = Fr. 2'502.– leistungsfähig. Der Anteil des Beklagten an der gesamten Leistungsfähigkeit beträgt Fr. 1'235.– / (Fr. 1'235.– + Fr. 2'502.–) = 0.33 oder 33 %; er hat mithin für einen Drittel des Barunterhalts (oder Fr. 423.–) aufzukommen. 26.5.Zusammenfassend ist der Beklagte zu verpflichten, der Klägerin vom tt.mm 2038 bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbildung monatliche Unter- haltsbeiträge von Fr. 423.– zu bezahlen.
E. 27
Indexierung 27.1.Das Gericht kann anordnen, dass der Unterhaltsbeitrag sich bei be- stimmten Veränderungen der Lebenskosten ohne Weiteres erhöht oder vermindert (Art. 286 Abs. 1 ZGB). Bei Unterhaltsbeiträgen, welche wie vorliegend über eine lange Zeit festgelegt werden, ist eine Anpassung an den Landesindex für Konsu- mentenpreise üblich (siehe auch BGer 5C.282/2002 vom 27. März 2003, E. 9.2). 27.2.Mit Blick auf die Dauer des Berufungsverfahrens erscheint es ange- bracht, die vorinstanzliche Indexklausel (Urk. 21 S. 19 f.) zu aktualisieren. Der Lan- desindex der Konsumentenpreise des Bundesamts für Statistik lag im Juli 2024 bei 107.5 Punkten (Basis Dezember 2020 = 100 Punkte; https://www.bfs.admin.ch/bfs/ de/home/statistiken/preise/landesindex-konsumentenpreise.gnpdetail.2024-0295. html, besucht am 23. August 2024).
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E. 28
Ergebnis Die Dispositiv-Ziffern 1, 2, 3 und 4 des Urteils des Einzelgerichts im verein- fachten Verfahren am Bezirksgericht Horgen vom 26. August 2022 sind aufzuhe- ben und durch folgende Fassung zu ersetzen: "1. Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin folgende monatlichen Unter- haltsbeiträge zu bezahlen:  Vom 1. Mai 2021 bis zum 31. Oktober 2022: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. November 2022 bis zum 28. Februar 2023: Fr. 977.– (da- von Fr. 0.– Betreuungsunterhalt; Manko: Fr. 1'116.–);  vom 1. März 2023 bis zum 30. April 2023: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. bis zum 31. Mai 2023: Fr. 60.– (davon Fr. 0.– Betreuungs- unterhalt; Manko: Fr. 2'033.–);  vom 1. bis zum 30. Juni 2023: Fr. 785.– (davon Fr. 0.– Betreuungs- unterhalt; Manko: Fr. 1'308.–);  vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Januar 2024: Fr. 0.– (Manko: Fr. 2'093.–);  vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Juli 2024: Fr. 0.– (Manko: Fr. 676.–);  vom 1. August 2024 bis zum 31. Dezember 2024: Fr. 0.– (Manko: Fr. 1'193.–);  vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Juli 2032: Fr. 1'290.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt);
- 68 -  vom 1. August 2032 bis zum 31. Mai 2038: Fr. 1'235.– (davon Fr. 0.– Betreuungsunterhalt);  vom tt.mm 2038 bis zum Abschluss einer angemessenen Ausbil- dung: Fr. 423.–. Die Unterhaltsbeiträge sind an die Mutter der Klägerin zahlbar, und zwar monatlich im Voraus jeweils auf den Ersten eines jeden Monats. Die Zahlungsmodalitäten gelten über die Volljährigkeit hinaus, solange das Kind im Haushalt der Mutter lebt und keine eigenen Ansprüche gegen- über dem Vater stellt bzw. keinen anderen Zahlungsempfänger bezeich- net. 2. Hinsichtlich der finanziellen Grundlagen, welche diesem Entscheid zu- grunde liegen, wird auf die entsprechenden Erwägungen verwiesen. 3. [Ersatzlos gestrichen] 4. Die Unterhaltsbeiträge gemäss Dispositiv-Ziffer 1 basieren auf dem Lan- desindex der Konsumentenpreise des Bundesamtes für Statistik, Stand Ende Juli 2024 von 107.5 Punkten (Basis Dezember 2020 = 100 Punk- te). Sie sind jeweils auf den 1. Januar jedes Jahres, erstmals auf den 1. Januar 2025, dem Stand des Indexes per Ende November des Vor- jahres anzupassen. Die Anpassung erfolgt nach folgender Formel: alter Unterhaltsbeitrag x neuer Index Neuer Unterhaltsbeitrag = alter Index Weist die zu Unterhaltsleistungen verpflichtete Partei nach, dass sich ihr Einkommen nicht im Umfang der Teuerung erhöht, so werden die Unter- haltsbeiträge gemäss Dispositiv-Ziffer 1 nur proportional zur tatsächli- chen Einkommenssteigerung angepasst."
- 69 - III. Prozesskostenvorschuss und unentgeltliche Rechtspflege 1. Die Klägerin stellt ein Gesuch um einen Prozesskostenvorschuss von einstweilen Fr. 5'000.–, eventuell unentgeltliche Rechtspflege (inklusive unentgelt- licher Rechtsverbeiständung; Urk. 20 S. 3). Sie bringt vor, sie sei ein minderjähri- ges Kind. Sie sei mittellos und auch die Kindsmutter sei nicht in der Lage, neben ihren Lebenshaltungskosten noch für die Gerichts- und Anwaltskosten aufzukom- men. Die Kindsmutter werde denn auch vom Sozialamt unterstützt (Urk. 20 Rz. 36). Die Position der Klägerin sei nicht aussichtslos und die sich mit der Unterhaltsbe- rechnung stellenden Fragen seien für einen juristischen Laien nicht ohne Weiteres verständlich (Urk. 20 Rz. 40). 2. Aus Art. 286 Abs. 3 ZGB wird abgeleitet, dass das Kind gegenüber sei- nen Eltern Anspruch auf einen Prozesskostenvorschuss hat (BSK ZGB I-Fountou- lakis/Breitschmid, Art. 286 N 15; siehe OGer ZH RZ230002 vom 20.03.2023, in: ZR 122 [2023] Nr. 34, E. II.3.4.). Die Pflicht des Staates, der mittellosen Partei für einen nicht aussichtslosen Prozess die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren, ist subsidiär dazu (KGer VS C3 23 42 und C2 23 19 vom 11.05.2023, in: ZWR 2024, S. 125 ff., E. 2.2; BGer 5A_442/2016 und 5A_443/2016 vom 7. Februar 2017, E. 7.2). Die unentgeltliche Rechtspflege setzt voraus, dass neben dem Kind auch beide Eltern mittellos sind und das Rechtsbegehren nicht als aussichtslos er- scheint. Deshalb sind bei der Beurteilung der Frage, ob ein Kind mittellos ist, auch die finanziellen Verhältnisse beider Eltern zu berücksichtigen (KGer LU 3B 18 68 und 3U 18 89 vom 16.09.2019, in: LGVE 2020 II Nr. 1, E. 5.1.). 3. Vorliegend bezogen beide Elternteile zumindest zeitweise Sozialhilfe (E. II.3.6. und II.7.3.). Die Unterhaltsberechnung zeigt, dass die finanziellen Mittel bis auf Weiteres nicht ausreichen, um das betreibungsrechtliche Existenzminimum aller Familienmitglieder zu decken; bei der Klägerin verbleibt ein Manko (E. II.22.). Es ist auch nicht ersichtlich, dass die Klägerin oder ihre Eltern über Vermögens- werte verfügten (siehe E. II.9.4. und II.14.6.). Die Berufung war mit Blick auf die bisher unklaren finanziellen Verhältnisse des Beklagten nicht aussichtslos. Die Klä- gerin war als minderjähriges Kind auf ihre Rechtsvertreterin angewiesen.
- 70 - 4. Vor diesem Hintergrund ist das Gesuch der Klägerin um Zusprechung eines Prozesskostenvorschusses für das Berufungsverfahren abzuweisen. Wie noch zu zeigen sein wird, wird die Klägerin im Ergebnis keine Gerichtskosten zu tragen haben (E. IV.2.2.). Damit erweist sich ihr Gesuch um unentgeltliche Rechts- pflege als gegenstandslos, soweit es sich darauf bezieht. Im Übrigen ist ihr die un- entgeltliche Rechtspflege für das Berufungsverfahren zu bewilligen. Bis zum 16. August 2023 ist ihr Rechtsanwalt MLaw X2._____ und ab dem 17. August 2023 Rechtsanwältin MLaw X1._____ als unentgeltliche Rechtsvertretung zu bestellen (siehe Urk. 51). IV. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Kosten- und Entschädigungsfolgen des erstinstanzlichen Verfahrens
E. 30
Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt mehr als Fr. 30'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die Art. 44 ff. BGG.
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